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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 (Änderung des Strafvollzugsgesetzes) 

ERSTER TEIL ERSTER TEIL 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: § 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. S t r a f z e i t : die Zeit, die der Verurteilte auf Grund eines Strafurteiles 

oder mehrerer unmittelbar nacheinander zu vollziehender Strafurteile in 
Strafhaft zuzubringen hat. Als Strafhaft ist jede dem Vollzug eines 
Strafurteiles dienende Haft anzusehen. Übersteigt eine auf die Strafe 
anzurechnende Zeit einen Monat, so ist sie in Monaten, Tagen und 
Stunden, sonst in Tagen oder Stunden anzurechnen. Soweit Bruchteile 
von Jahren, Monaten oder Wochen der Strafzeit zu bilden sind, die 
keine ganzen Jahre, Monate oder Wochen ergeben, ist ein Jahr zwölf 
Monaten, ein Monat dreißig Tagen und eine Woche sieben Tagen 
gleichzusetzen. 

 5. Strafzeit: die Zeit, die der Verurteilte auf Grund eines Strafurteils oder 
mehrerer unmittelbar nacheinander zu vollziehender Strafurteile 
(„Strafblock“ – § 46 Abs. 5 StGB) in Strafhaft zu verbringen hat. Als 
Strafhaft ist jede dem Vollzug eines Strafurteiles dienende Haft 
anzusehen. Übersteigt eine auf die Strafe anzurechnende Zeit einen 
Monat, so ist sie in Monaten, Tagen und Stunden, sonst in Tagen oder 
Stunden anzurechnen. Soweit Bruchteile von Jahren, Monaten oder 
Wochen der Strafzeit zu bilden sind, die keine ganzen Jahre, Monate oder 
Wochen ergeben, ist ein Jahr zwölf Monaten, ein Monat dreißig Tagen 
und eine Woche sieben Tagen gleichzusetzen. Für den Vollzug mehrerer 
Freiheitsstrafen gilt, dass eine Freiheitsstrafe stets vor einer 
Ersatzfreiheitsstrafe, im Übrigen jedoch die Strafen nach der Reihenfolge 
des Einlangens der Strafvollzugsanordnungen in der Anstalt zu 
vollziehen sind. Bei gleichzeitigem Einlangen mehrerer 
Strafvollzugsanordnungen ist zunächst jene Freiheitsstrafe zu vollziehen, 
deren Ausspruch am längsten rechtskräftig ist. Soweit jedoch die 
Voraussetzungen für die Erwirkung einer Strafvollstreckung durch das 
Ausland (§ 76 ARHG, § 42 EU-JZG) vorliegen oder voraussichtlich 
vorliegen werden, sind stets kürzere Freiheitsstrafen vor längeren zu 
vollziehen. Der bereits begonnene Vollzug einer längeren Freiheitsstrafe 
ist in diesem Fall zu unterbrechen, die kürzere Freiheitsstrafe zu 
vollziehen und anschließend der Vollzug der längeren wieder 
fortzusetzen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

ZWEITER TEIL ZWEITER TEIL 
Anordnung des Vollzuges der auf Freiheitsstrafe lautenden 

Strafurteile 
Anordnung des Vollzuges der auf Freiheitsstrafe lautenden 

Strafurteile 

Anordnung des Vollzuges Anordnung des Vollzuges 
§ 3. (1) Ist an einem Verurteilten eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so ist 

der Strafvollzug anzuordnen und die nach § 9 zur Einleitung oder Durchführung 
des Strafvollzuges zuständige Anstalt von der Anordnung zu verständigen. 
Zugleich mit dieser Verständigung oder so bald wie möglich ist der Anstalt 
auch eine Ausfertigung des Strafurteiles zu übersenden. Der Vollzug einer 
Ersatzfreiheitsstrafe hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die 
ausständige Geldstrafe erlegt, durch eine öffentliche Urkunde nachweist, dass 
sie gezahlt ist, oder gemeinnützige Leistungen (§ 3a) erbringt. Darüber ist er in 
der Aufforderung zum Strafantritt zu informieren, wobei ihm auch das Ausmaß 
der zu erbringenden gemeinnützigen Leistungen mitzuteilen ist. Eine 
Gleichschrift dieser Mitteilung ist auch einer in der Sozialarbeit erfahrenen 
Person (§ 29b Bewährungshilfegesetz) zu übermitteln. Ist der psychische 
Zustand des Verurteilten oder sein sonstiger Gesundheitszustand im Zuge des 
Strafverfahrens durch sachverständige Personen untersucht worden, so ist der 
Verständigung auch eine Abschrift des Gutachtens anzuschließen. 

§ 3. (1) Ist an einem Verurteilten eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so ist der 
Strafvollzug anzuordnen und die nach § 9 zur Einleitung oder Durchführung des 
Strafvollzuges zuständige Anstalt von der Anordnung zu verständigen. Zugleich 
mit dieser Verständigung oder so bald wie möglich ist der Anstalt auch eine 
Ausfertigung des Strafurteiles zu übersenden. Der Vollzug einer 
Ersatzfreiheitsstrafe hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die 
ausständige Geldstrafe erlegt, durch eine öffentliche Urkunde nachweist, dass sie 
gezahlt ist, oder gemeinnützige Leistungen (§ 3a) erbringt. Darüber ist er in der 
Aufforderung zum Strafantritt zu informieren, wobei ihm auch das Ausmaß der 
zu erbringenden gemeinnützigen Leistungen mitzuteilen ist. Eine Gleichschrift 
dieser Mitteilung ist auch einer in der Sozialarbeit erfahrenen Person (§ 29b 
Bewährungshilfegesetz) zu übermitteln. Ist der psychische Zustand des 
Verurteilten oder sein sonstiger Gesundheitszustand im Zuge des Strafverfahrens 
durch sachverständige Personen untersucht worden, so ist der Verständigung auch 
eine Abschrift des Befundes und Gutachtens anzuschließen. 

(2) … (2) … 
(3) Kann die Vorführung nicht vollzogen werden, weil der Verurteilte 

flüchtig oder sein Aufenthalt unbekannt ist, so ist neben einer Sachenfahndung 
und der Personenfahndung zur Festnahme auch 

(3) Kann die Vorführung nicht vollzogen werden, weil der Verurteilte 
flüchtig oder sein Aufenthalt unbekannt ist, so ist neben einer Sachenfahndung 
und der Personenfahndung zur Festnahme auch 

 1. eine Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen,  1. eine Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen, 
 2. eine Identitätsfeststellung, eine Durchsuchung von Orten und 

Gegenständen, 
 2. eine Identitätsfeststellung, eine Durchsuchung von Orten und 

Gegenständen, 
 3. Observation und verdeckte Ermittlung,  3. Observation und verdeckte Ermittlung, 
 4. Beschlagnahme von Briefen, Auskunft über Daten einer 

Nachrichtenübermittlung sowie Überwachung von Nachrichten und die 
optische und akustische Überwachung von Personen 

 4. Beschlagnahme von Briefen, Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung sowie Überwachung von Nachrichten und die 
optische und akustische Überwachung von Personen 

zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu erwarten ist, dass dadurch 
der Aufenthalt des Verurteilten ermittelt werden kann. Observation nach § 130 

zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu erwarten ist, dass dadurch der 
Aufenthalt des Verurteilten ermittelt werden kann. Observation nach § 130 Abs. 3 
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Abs. 3 StPO, verdeckte Ermittlung nach § 131 Abs. 2 StPO, Beschlagnahme 
von Briefen nach § 135 Abs. 1 StPO und Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung sowie Überwachung von Nachrichten nach § 135 
Abs. 2 und 3 StPO und die optische Überwachung von Personen nach § 136 
Abs. 3 Z 2 StPO sind überdies nur zulässig, wenn die Verurteilung wegen einer 
vorsätzlich begangenen Straftat, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht ist, ausgesprochen worden ist. Im Fall einer optischen und akustischen 
Überwachung nach § 136 Abs. 1 Z 3 muss die Verurteilung wegen einer dort 
angeführten Straftat erfolgt sein. Die Bestimmungen der §§ 5, 93, 109 Z 1 lit. a 
und Z 2 lit. a, 110 Abs. 2 bis 4, 111 bis 115, 117 Z 1 und Z 2, 118 bis 120, 129 
Z 1 und 2, 130 bis 133, 134 Z 2 bis 4, 135 bis 140 und 167 bis 169 StPO sind 
sinngemäß anzuwenden, wobei das Gericht (§ 7 Abs. 1) für das Verfahren der 
Anordnung und Durchführung dieser Ermittlungsmaßnahmen § 210 Abs. 3 
erster und zweiter Satz StPO anzuwenden hat. 

der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 (StPO), verdeckte Ermittlung 
nach § 131 Abs. 2 StPO, Beschlagnahme von Briefen nach § 135 Abs. 1 StPO 
und Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung sowie Überwachung von 
Nachrichten nach § 135 Abs. 2 und 3 StPO und die optische Überwachung von 
Personen nach § 136 Abs. 3 Z 2 StPO sind überdies nur zulässig, wenn die 
Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit mehr als 
einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, ausgesprochen worden ist. Im Fall einer 
optischen und akustischen Überwachung nach § 136 Abs. 1 Z 3 StPO muss die 
Verurteilung wegen einer dort angeführten Straftat erfolgt sein. Die 
Bestimmungen der §§ 5, 93, 109 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a, 110 Abs. 2 bis 4, 111 bis 
115, 117 Z 1 und Z 2, 118 bis 120, 129 Z 1 und 2, 130 bis 133, 134 Z 2 bis 4, 135 
bis 140 und 167 bis 169 StPO sind sinngemäß anzuwenden, wobei das Gericht 
(§ 7 Abs. 1) für das Verfahren der Anordnung und Durchführung dieser 
Ermittlungsmaßnahmen § 210 Abs. 3 erster und zweiter Satz StPO anzuwenden 
hat. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung 

§ 4. Wird der Verurteilte an eine ausländische Behörde ausgeliefert, so ist 
vom Vollzug einer über ihn verhängten Freiheitsstrafe vorläufig abzusehen, es 
sei denn, daß es aus besonderen Gründen des unverzüglichen Vollzuges bedarf, 
um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. Kehrt 
der Ausgelieferte in das Bundesgebiet zurück, so ist die Strafe zu vollziehen. 
Vom nachträglichen Strafvollzug ist aber abzusehen und die Strafe ganz oder 
teilweise bedingt nachzusehen, soweit an dem Verurteilten im Ausland eine 
Strafe vollzogen worden ist und der Verurteilte durch den Strafvollzug 
ungünstiger gestellt wäre, als wenn über alle Handlungen ein österreichisches 
Gericht entschieden hätte. 

§ 4. (1) Wird der Verurteilte an eine ausländische Behörde ausgeliefert, so ist 
vom Vollzug einer über ihn verhängten Freiheitsstrafe vorläufig abzusehen, es sei 
denn, daß es aus besonderen Gründen des unverzüglichen Vollzuges bedarf, um 
der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. Kehrt der 
Ausgelieferte in das Bundesgebiet zurück, so ist die Strafe zu vollziehen. Vom 
nachträglichen Strafvollzug ist aber abzusehen und die Strafe ganz oder teilweise 
bedingt nachzusehen, soweit an dem Verurteilten im Ausland eine Strafe 
vollzogen worden ist und der Verurteilte durch den Strafvollzug ungünstiger 
gestellt wäre, als wenn über alle Handlungen ein österreichisches Gericht 
entschieden hätte. 

 (2) Zwischen dem Zeitpunkt der Beschlussfassung nach Abs. 1 erster Satz 
und dem Zeitpunkt des Absehens vom Strafvollzug wegen Auslieferung dürfen 
nicht mehr als sechs Monate liegen. 

Aufschub des Strafvollzuges aus anderen Gründen Aufschub des Strafvollzuges aus anderen Gründen 
§ 6. (1) Ist der Verurteilte nach der Art und dem Beweggrund der 

strafbaren Handlung, derentwegen er verurteilt worden ist, und nach seinem 
Lebenswandel weder für die Sicherheit des Staates, noch für die der Person oder 
des Eigentums besonders gefährlich und ist auch nicht seine strafrechtliche 

§ 6. (1) Ist der Verurteilte nach der Art und dem Beweggrund der strafbaren 
Handlung, derentwegen er verurteilt worden ist, und nach seinem Lebenswandel 
weder für die Sicherheit des Staates, noch für die der Person oder des Eigentums 
besonders gefährlich und ist auch nicht seine strafrechtliche Unterbringung in 
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Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum oder in einer 
Anstalt für entwöhnungsbedüftige Rechtsbrecher oder für gefährliche 
Rückfallstäter angeordnet worden, so ist die Einleitung des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe aufzuschieben, 

einem forensisch-therapeutischen Zentrum oder in einer Anstalt für 
entwöhnungsbedüftige Rechtsbrecher oder für gefährliche Rückfallstäter 
angeordnet worden, so ist die Einleitung des Vollzuges einer Freiheitsstrafe 
aufzuschieben, 

 1. …  1. … 
 2. wenn das Ausmaß der zu vollziehenden Freiheitsstrafe ein Jahr nicht 

übersteigt 
 2. wenn das Ausmaß der zu vollziehenden Freiheitsstrafe zwei Jahre nicht 

übersteigt, 
 a) auf Antrag des Verurteilten, wenn der Aufschub für das spätere 

Fortkommen des Verurteilten, für den Wirtschaftsbetrieb, in dem der 
Verurteilte tätig ist, für den Unterhalt der ihm gegenüber 
unterhaltsberechtigten Personen oder für die Gutmachung des Schadens 
zweckmäßiger erscheint als der sofortige Vollzug, 

auf Antrag des Verurteilten, wenn der Aufschub für das spätere 
Fortkommen des Verurteilten, für den Wirtschaftsbetrieb, in dem der 
Verurteilte tätig ist, für den Unterhalt der ihm gegenüber 
unterhaltsberechtigten Personen oder für die Gutmachung des Schadens 
zweckmäßiger erscheint als der sofortige Vollzug, 

 b) auf Antrag des Standeskörpers aus militärdienstlichen Gründen im 
Falle eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 des 
Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, in der jeweils geltenden Fassung, 
wenn der Verurteilte Soldat ist. 

 

  3. wenn das Ausmaß der zu vollziehenden Freiheitsstrafe ein Jahr nicht 
übersteigt, auf Antrag des Standeskörpers aus militärdienstlichen 
Gründen im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 des 
Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, in der jeweils geltenden Fassung, 
wenn der Verurteilte Soldat ist. 

Der Aufschub darf jedoch in den Fällen der Z. 1 nur für die Dauer von 
höchstens einem Monat und in den Fällen der Z. 2 lit. a nur für die Dauer von 
höchstens einem Jahr gestattet werden, in allen Fällen gerechnet von dem Tage 
an, an dem der Verurteilte die Strafe ohne Aufschub hätte antreten müssen. 
Einem Antrag des Verurteilten gemäß Z. 1 oder Z. 2 lit. a steht ein Antrag eines 
Angehörigen, im Fall der Z. 2 lit. a auch ein Antrag des Dienstgebers gleich, 
wenn der Verurteilte dem Antrag zustimmt. 

Der Aufschub darf jedoch in den Fällen der Z. 1 nur für die Dauer von höchstens 
einem Monat und in den Fällen der Z 2 nur für die Dauer von höchstens einem 
Jahr gestattet werden, in allen Fällen gerechnet von dem Tage an, an dem der 
Verurteilte die Strafe ohne Aufschub hätte antreten müssen. Ein Aufschub zur 
Förderung des späteren Fortkommens gemäß Z 2 kann auch für die Dauer von 
mehr als einem Jahr gestattet werden, wenn dies notwendig ist, um dem 
Verurteilten den Abschluss seiner Berufsausbildung zu ermöglichen. Einem 
Antrag des Verurteilten gemäß Z. 1 oder Z 2 steht ein Antrag eines Angehörigen, 
im Fall der Z 2 auch ein Antrag des Dienstgebers gleich, wenn der Verurteilte 
dem Antrag zustimmt. 

(2) … (2) … 
(3) Bewilligt das Gericht einen Aufschub des Vollzuges gemäß Abs. 1 Z. 2 

lit. a, so hat es dem Verurteilten Weisungen (§ 51 des Strafgesetzbuches) zu 
erteilen, wenn dies geboten ist, um den Verurteilten vor einem Rückfall zu 

(3) Bewilligt das Gericht einen Aufschub des Vollzuges gemäß Abs. 1 Z 2, 
so hat es dem Verurteilten Weisungen (§ 51 des Strafgesetzbuches) zu erteilen, 
wenn dies geboten ist, um den Verurteilten vor einem Rückfall zu bewahren. 
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bewahren. 

(4) … (4) … 
Zuständigkeit und Verfahren Zuständigkeit und Verfahren 

§ 7. (1) Die Anordnung des Vollzuges (§ 3) und die Entscheidungen nach 
den §§ 4 bis 6 stehen dem Vorsitzenden (Einzelrichter) des erkennenden 
Gerichtes zu. 

§ 7. (1) Die Anordnung des Vollzuges (§ 3) und die Entscheidungen nach 
den §§ 5 und 6 stehen dem Vorsitzenden (Einzelrichter) des erkennenden 
Gerichtes zu. 

(2) Für das Verfahren nach den §§ 4 bis 6 gelten, soweit im Einzelnen 
nicht anderes angeordnet wird, die Bestimmungen der StPO sinngemäß. Der 
Verurteilte hat die Rechte des Beschuldigten. 

(2) Für das Verfahren nach den §§ 5 und 6 gelten, soweit im Einzelnen nicht 
anderes angeordnet wird, die Bestimmungen der StPO sinngemäß. Der Verurteilte 
hat die Rechte des Beschuldigten. 

(3) Kann über einen Antrag auf eine der Entscheidungen nach den §§ 4 bis 
6 nicht sofort entschieden werden oder wird gegen eine dieser Entscheidungen 
Beschwerde erhoben, so ist die Anordnung des Strafvollzuges bis zur 
Entscheidung erster oder zweiter Instanz vorläufig zu hemmen, wenn es nicht 
des unverzüglichen Vollzuges bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen 
durch andere entgegenzuwirken, und der Antrag oder die Beschwerde nicht 
offenbar aussichtslos ist. 

(3) Kann über einen Antrag auf eine der Entscheidungen nach den §§ 5 und 
6 nicht sofort entschieden werden oder wird gegen eine dieser Entscheidungen 
Beschwerde erhoben, so ist die Anordnung des Strafvollzuges bis zur 
Entscheidung erster oder zweiter Instanz vorläufig zu hemmen, wenn es nicht des 
unverzüglichen Vollzuges bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch 
andere entgegenzuwirken, und der Antrag oder die Beschwerde nicht offenbar 
aussichtslos ist. 

DRITTER TEIL DRITTER TEIL 
Vollzug der Freiheitsstrafen Vollzug der Freiheitsstrafen 

Erster Abschnitt Erster Abschnitt 
EINRICHTUNGEN UND BEHÖRDEN DES STRAFVOLLZUGES EINRICHTUNGEN UND BEHÖRDEN DES STRAFVOLLZUGES 

Erster Unterabschnitt Erster Unterabschnitt 
Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
§ 9. (1) bis (4) … § 9. (1) bis (4) … 
(5) Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz hat durch Verordnung die Sprengel der Anstalten zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des Strafvollzuges so 
festzusetzen, daß die zur Verfügung stehenden Einrichtungen am besten 

(5) Das Bundesministerium für Justiz hat durch Verordnung die Sprengel der 
Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen unter Bedachtnahme auf die 
Grundsätze des Strafvollzuges so festzusetzen, daß die zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen am besten ausgenützt werden können. 



  6 von 43 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgenützt werden können. 

Strafvollzugsortsänderung Strafvollzugsortsänderung 
§ 10. (1) Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung 

und Justiz hat allgemein oder im Einzelfall die Zuständigkeit einer anderen als 
der nach § 9 zuständigen Anstalt anzuordnen, 

§ 10. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat allgemein oder im Einzelfall 
die Zuständigkeit einer anderen als der nach § 9 zuständigen Anstalt anzuordnen, 

 1. wenn dies unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des Strafvollzuges 
(§ 20) zur besseren Ausnützung der Vollzugseinrichtungen oder aus 
Gründen der Sicherheit des Strafvollzuges zweckmäßig ist oder 

 1. wenn dies unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des Strafvollzuges 
(§ 20) zur besseren Ausnützung der Vollzugseinrichtungen oder aus 
Gründen der Sicherheit des Strafvollzuges zweckmäßig ist oder 

 2. wenn dadurch die Wiedereingliederung des Verurteilten in die 
Gesellschaft gefördert wird und weder das Erfordernis einer 
zweckmäßigen Ausnützung der Vollzugseinrichtungen noch Gründe 
der Sicherheit des Strafvollzuges entgegenstehen. 

 2. wenn dadurch die Wiedereingliederung des Verurteilten in die 
Gesellschaft gefördert wird und weder das Erfordernis einer 
zweckmäßigen Ausnützung der Vollzugseinrichtungen noch Gründe der 
Sicherheit des Strafvollzuges entgegenstehen. 

(1a) und (2) … (1a) und (2) … 

Zweiter Unterabschnitt Zweiter Unterabschnitt 
Vollzugsbehörden, Aufsicht und innere Revision Vollzugsbehörden, Aufsicht und innere Revision 

Oberste Vollzugsbehörde Oberste Vollzugsbehörde 
§ 13. Oberste Vollzugsbehörde ist das Bundesministerium für Justiz; in 

ihm ist eine Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug 
freiheitsentziehender Maßnahmen samt Chefärztlichem Dienst und 
Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter 
einzurichten. Die Bildungseinrichtung für den Strafvollzug und den 
Maßnahmenvollzug ist dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz als eigene Organisationseinheit unterstellt. 

§ 13. Oberste Vollzugsbehörde ist das Bundesministerium für Justiz; in ihm 
ist eine Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug 
freiheitsentziehender Maßnahmen samt Chefärztlichem Dienst und 
Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter 
einzurichten. Die Bildungseinrichtung für den Strafvollzug und den 
Maßnahmenvollzug ist dem Bundesministerium für Justiz als eigene 
Organisationseinheit unterstellt. 

Aufsicht über den Strafvollzug Aufsicht über den Strafvollzug 
§ 14. (1) Die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 

darauf gegründeten Vorschriften und Anordnungen ist von den Leitern der 
Anstalten zum Vollzug innerhalb des Bereiches der ihnen unterstellten 
Einrichtungen und im ganzen Bundesgebiet durch das Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu überwachen. 

§ 14. (1) Die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 
darauf gegründeten Vorschriften und Anordnungen ist von den Leitern der 
Anstalten zum Vollzug innerhalb des Bereiches der ihnen unterstellten 
Einrichtungen und im ganzen Bundesgebiet durch das Bundesministerium für 
Justiz zu überwachen. 

(2) … (2) … 
(3) Über Missstände, die im eigenen Wirkungsbereich nicht abgestellt (3) Über Missstände, die im eigenen Wirkungsbereich nicht abgestellt 
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werden können, haben die Leiter der Justizanstalten dem Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu berichten. 

werden können, haben die Leiter der Justizanstalten dem Bundesministerium für 
Justiz zu berichten. 

Innere Revision des Strafvollzuges Innere Revision des Strafvollzuges 
§ 14a. (1) Zur Sicherstellung einer gesetzmäßigen, zweckmäßigen, 

wirtschaftlichen und sparsamen Vollziehung hat das Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz eine innere Revision 
einzurichten, die in allen Anstalten regelmäßig Untersuchungen durchzuführen 
hat. 

§ 14a. (1) Zur Sicherstellung einer gesetzmäßigen, zweckmäßigen, 
wirtschaftlichen und sparsamen Vollziehung hat das Bundesministerium für Justiz 
eine innere Revision einzurichten, die in allen Anstalten regelmäßig 
Untersuchungen durchzuführen hat. 

(2) Die innere Revision hat unter besonderer Bedachtnahme auf die 
Wahrung der Menschenwürde die Realisierung der Vollzugszwecke, die 
Gestaltung des Vollzuges, die Effizienz und die Funktionstüchtigkeit des 
Anstaltsbetriebes, die aufbau- und ablauforganisatorischen Gegebenheiten, die 
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie das Erscheinungsbild zu 
untersuchen, Abweichungen von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
der darauf gegründeten Vorschriften und Anordnungen festzustellen, ihre 
Ursachen zu analysieren, auf Grund der Ergebnisse die untersuchte Anstalt zu 
beraten, über die Ergebnisse einen Bericht abzufassen und dabei 

(2) Die innere Revision hat unter besonderer Bedachtnahme auf die 
Wahrung der Menschenwürde die Realisierung der Vollzugszwecke, die 
Gestaltung des Vollzuges, die Effizienz und die Funktionstüchtigkeit des 
Anstaltsbetriebes, die aufbau- und ablauforganisatorischen Gegebenheiten, die 
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie das Erscheinungsbild zu 
untersuchen, Abweichungen von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
der darauf gegründeten Vorschriften und Anordnungen festzustellen, ihre 
Ursachen zu analysieren, auf Grund der Ergebnisse die untersuchte Anstalt zu 
beraten, über die Ergebnisse einen Bericht abzufassen und dabei 

 1. Empfehlungen, die sich auch auf die Wahrnehmung der Aufsicht selbst 
zu beziehen haben, an die Aufsichtsorgane zu richten und 

 1. Empfehlungen, die sich auch auf die Wahrnehmung der Aufsicht selbst 
zu beziehen haben, an die Aufsichtsorgane zu richten und 

 2. Vorschläge für eine zweckentsprechendere Aufgabenerfüllung 
unmittelbar an den Bundesminister für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz zu erstatten. 

 2. Vorschläge für eine zweckentsprechendere Aufgabenerfüllung 
unmittelbar an den Bundesminister für Justiz zu erstatten. 

(3) Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung die nähere Organisation der inneren 
Revision, insbesondere die Zuordnung und Ausgestaltung der 
Revisionseinrichtung und die Berufung und Stellung der Revisionsorgane, zu 
regeln. 

(3) Der Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung die 
nähere Organisation der inneren Revision, insbesondere die Zuordnung und 
Ausgestaltung der Revisionseinrichtung und die Berufung und Stellung der 
Revisionsorgane, zu regeln. 

 Forschung 
 § 14b. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat den Strafvollzug und den 

Maßnahmenvollzug bei Bedarf zu evaluieren, wissenschaftlich zu begleiten und 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die Planung und Steuerung des 
Strafvollzuges und des Maßnahmenvollzuges, für Zwecke der Strafrechtspflege, 
für historische Forschungszwecke, für statistische Zwecke oder für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke nutzbar zu machen. 
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 (2) In Zusammenarbeit mit den anerkannten Einrichtungen der Wissenschaft 

und Forschung sowie sachverständigen Personen sind zeitgemäße, an der 
Wahrung der Menschenwürde orientierte Formen des Strafvollzuges (§ 123) und 
des Maßnahmenvollzuges zu entwickeln, die geeignet sind, die Erreichung der 
Zwecke des Strafvollzuges und des Maßnahmenvollzuges zu fördern. Maßnahmen 
zur Behandlung der Gefangenen sowie Vollzugspläne sind auf Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu konzipieren, zu standardisieren und auf ihre 
Wirksamkeit hin zu überprüfen. 

Gebühren der Sachverständigen im Verfahren der Vollzugsbehörden Gebühren der Sachverständigen im Verfahren der Vollzugsbehörden 
§ 15. Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren der 

Vollzugsbehörden Anspruch auf Gebühren nach dem 
Gebührenanspruchsgesetz 1975. 

§ 15. Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren der 
Vollzugsbehörden Anspruch auf Gebühren nach dem Gebührenanspruchsgesetz 
(GebAG), BGBl. Nr. 136/1975. 

Einsatz der Informationstechnik Einsatz der Informationstechnik 
§ 15a. (1) … § 15a. (1) … 
(2) Die Vollzugsverwaltung darf auch personenbezogene Daten (§§ 38, 39 

DSG) 
(2) Die Vollzugsverwaltung darf für Zwecke des Strafvollzuges (§ 20) auch 

personenbezogene Daten (§§ 38, 39 DSG), insbesondere 
 1. von Personen, die im Rahmen der Seelsorge (§ 85) oder des Verkehrs 

mit der Außenwelt (§§ 86 bis 100) mit Insassen verkehren oder die 
Anstalt nach § 101 Abs. 2 betreten, 

 1. von Personen, die im Rahmen der Seelsorge (§ 85) oder des Verkehrs mit 
der Außenwelt (§§ 86 bis 100, 126 und 147) mit Insassen verkehren oder 
die Anstalt nach § 101 Abs. 2 betreten, an die in den Fällen des §§ 54 
Abs. 2 und des § 54a Leistungen erbracht werden sollen oder die zur 
medizinischen Behandlung eines Strafgefangenen beigezogen werden 
(§ 70), 

 2. von Unternehmern, die mit der Vollzugsverwaltung in vollzugs- (§ 46) 
oder privatwirtschaftlichem Kontakt stehen, 

 2. von Unternehmern, die mit der Vollzugsverwaltung in vollzugs- (§ 20a, 
§ 46, § 126 Abs. 2 Z 4) oder privatwirtschaftlichem Kontakt stehen, 

 3. von Opfern, insbesondere zur Gewährleistung der 
Verständigungspflicht nach § 149 Abs. 5, 

 3. von Opfern, insbesondere zur Gewährleistung der Verständigungspflicht 
nach § 149 Abs. 5, 

 4. und 5. …  4. und 5. … 
automationsunterstützt verarbeiten, soweit dies in den Fällen des § 38 DSG 
erforderlich, in den Fällen des § 39 DSG unbedingt erforderlich und in beiden 
Fällen verhältnismäßig ist und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen getroffen werden. 

automationsunterstützt verarbeiten, soweit dies in den Fällen des § 38 DSG 
erforderlich, in den Fällen des § 39 DSG unbedingt erforderlich und in beiden 
Fällen verhältnismäßig ist und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen getroffen werden. 

(3) Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz (§ 13) und die Vollzugsbehörden erster Instanz (§ 11) sind gemeinsame 

(3) Das Bundesministerium für Justiz (§ 13) und die Vollzugsbehörden erster 
Instanz (§ 11) sind gemeinsame Verantwortliche (§ 47 DSG). Die Pflichten des 
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Verantwortliche (§ 47 DSG). Die Pflichten des Verantwortlichen nach den 
§§ 46, 52 und 54 DSG werden für die zentralen, vom Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz vorgegeben 
Datenanwendungen von diesem, für andere im Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten der Vollzugsbehörde erster Instanz aufgenommene 
Datenverarbeitungen von den Vollzugsbehörden erster Instanz wahrgenommen. 
Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (§ 49 DSG) wird für die zentralen 
Datenanwendungen vom Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz und im Übrigen bei den Vollzugsbehörden erster 
Instanz geführt. Die Wahrnehmung der Rechte nach den §§ 42 bis 45 DSG der 
betroffenen Personen gemäß Abs. 1 und 2 obliegt den Vollzugsbehörden erster 
Instanz für die in ihrem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
aufgenommenen Datenverarbeitungen. 

Verantwortlichen nach den §§ 46, 52 und 54 DSG werden für die zentralen, vom 
Bundesministerium für Justiz vorgegeben Datenanwendungen von diesem, für 
andere im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten der Vollzugsbehörde erster 
Instanz aufgenommene Datenverarbeitungen von den Vollzugsbehörden erster 
Instanz wahrgenommen. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (§ 49 
DSG) wird für die zentralen Datenanwendungen vom Bundesministerium für 
Justiz und im Übrigen bei den Vollzugsbehörden erster Instanz geführt. Die 
Wahrnehmung der Rechte nach den §§ 42 bis 45 DSG der betroffenen Personen 
gemäß Abs. 1 und 2 obliegt den Vollzugsbehörden erster Instanz für die in ihrem 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgenommenen Datenverarbeitungen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
Datenverkehr und Datenverarbeitung 

§ 15b. (1) bis (4) … 
Datenverkehr und Datenverarbeitung 

§ 15b. (1) bis (4) … 
 (4a) Ist ein Verurteilter oder Strafgefangener flüchtig, hat der Anstaltsleiter 

alle relevanten Informationen und personenbezogene Daten nach Maßgabe des 
Abs. 1 an die Sicherheitsbehörde zu übermitteln, die dort für die 
Aufenthaltsermittlung benötigt werden. Die Sicherheitsbehörden dürfen 
personenbezogene Daten für den Zweck der Ermittlung des Aufenthalts der 
genannten Personen automationsunterstützt verarbeiten. § 58 Abs. 1 Z 1 
Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991, in der jeweils geltenden Fassung, 
gilt sinngemäß für sämtliche von ihnen zu diesem Zweck verarbeiteten Daten. 

(5) … (5) … 
Eingeschränkter Datenzugriff Eingeschränkter Datenzugriff 

§ 15c. (1) Auf Daten von ehemaligen Strafgefangenen – mit Ausnahme der 
in Abs. 3 angeführten Daten – ist nach Ablauf von zehn Jahren ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die letzte Haft oder Unterbringung beendet wurde, der 
Zugriff nur durch den Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung 
und Justiz, den Anstaltsleiter oder durch von diesen dazu bestimmte Bedienstete 
zulässig (eingeschränkter Datenzugriff). Solche Abfragen sind besonders zu 
protokollieren. Die Protokolldatei über diese Datenzugriffe ist dem 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 

§ 15c. (1) Auf Daten von ehemaligen Strafgefangenen – mit Ausnahme der 
in Abs. 3 angeführten Daten – ist nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt, 
zu dem die letzte Haft oder Unterbringung beendet wurde, der Zugriff nur durch 
den Bundesminister für Justiz, den Anstaltsleiter oder durch von diesen dazu 
bestimmte Bedienstete zulässig (eingeschränkter Datenzugriff). Solche Abfragen 
sind besonders zu protokollieren. Die Protokolldatei über diese Datenzugriffe ist 
dem Bundesministerium für Justiz vierteljährlich vorzulegen und mindestens ein 
Jahr zu speichern. 
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vierteljährlich vorzulegen und mindestens ein Jahr zu speichern. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
 Ersuchen um Datenübermittlung 
 § 15d. (1) Soweit dies zur Erfüllung der Vollzugsaufgaben oder zur 

Durchführung eines Verfahrens vor der Vollzugsbehörde erforderlich ist und 
Vollzugsbehörden zur Verarbeitung dieser Daten ermächtigt sind, sind diese 
berechtigt, die Behörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die Träger der Sozialversicherung, die 
Träger öffentlicher Krankenanstalten, die Einrichtungen der Bewährungshilfe 
sowie Nachsorge- und Betreuungseinrichtungen, die rechtmäßig 
personenbezogene Daten von Insassen verarbeiten, um die Übermittlung 
personenbezogener Daten zu ersuchen. Die erwähnten Behörden und 
Einrichtungen sind ermächtigt, den Vollzugsbehörden personenbezogene Daten 
zu den genannten Zwecken zu übermitteln. Bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten durch Einrichtungen der Bewährungshilfe sowie 
Nachsorge- und Betreuungseinrichtungen ist dem besonderen 
Vertrauensverhältnis zur betroffenen Person Rechnung zu tragen. Informationen 
dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung im Vollzug oder zur Abwehr von Gefahren für Personen 
erforderlich ist. Die Übermittlung hat sich auf das unbedingt erforderliche 
Ausmaß zu beschränken. 

 (2) Ein Ersuchen nach Abs. 1 hat alle erforderlichen Angaben, einschließlich 
des Zwecks der Datenverarbeitung, zu enthalten und ist, sofern keine ernste 
Gefahr für Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit einer Person oder 
ernste Gefahr für Freiheit Dritter (Gefahr im Verzug) vorliegt, zu begründen. 
Dem Ersuchen ist ehestmöglich zu entsprechen oder es sind entgegenstehende 
Hindernisse unverzüglich bekannt zu geben. Eine Verweigerung der Auskunft ist 
nur zulässig, soweit andere öffentliche Interessen überwiegen oder eine über die 
in § 46 Abs. 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979, BGBl. 
Nr. 333/1979, in der jeweils geltenden Fassung, genannten Gründe 
hinausgehende sonstige gesetzliche Pflicht zur Geheimhaltung besteht. 

 (3) Zu den in Abs. 1 genannten Zwecken dürfen auch Gesundheitsdaten im 
Sinne des Art. 4 Z 15 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DSGVO), ABl. 
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Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 74 vom 
04.03.2021 S. 35, nach Maßgabe des Art. 9 Abs. 2 lit. h in Verbindung mit Abs. 3 
DSGVO verarbeitet werden, soweit diese für die Untersuchung oder die 
Krankenbehandlung von Insassen unbedingt erforderlich sind. 

Dritter Unterabschnitt Dritter Unterabschnitt 
Vollzugsgericht Vollzugsgericht 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
§ 16. (1) Vollzugsgericht ist das in Strafsachen tätige Landesgericht, in 

dessen Sprengel die Freiheitsstrafe vollzogen wird. Die Entscheidung steht dem 
Einzelrichter zu. 

§ 16. (1) Vollzugsgericht ist das in Strafsachen tätige Landesgericht, in 
dessen Sprengel die Freiheitsstrafe vollzogen wird. Über einen vor Strafantritt 
gestellten Antrag auf Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung (§ 4) 
entscheidet jedoch das Landesgericht, in dessen Sprengel der Vollzug der 
Freiheitsstrafe durchzuführen sein wird; steht dies noch nicht fest, das 
Landesgericht, in dessen Sprengel der Vollzug der Freiheitsstrafe einzuleiten sein 
wird. Die Entscheidung steht dem Einzelrichter zu. 

(2) Das Vollzugsgericht entscheidet (2) Das Vollzugsgericht entscheidet 
 1. über den Beitrag des Verurteilten zu den Kosten des Strafvollzuges 

(§ 32); 
 1. über den Beitrag des Verurteilten zu den Kosten des Strafvollzuges 

(§ 32); 
  2. über das Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung (§ 4); 
 3. über die Nichteinrechnung der Zeit einer Unterbrechung oder der 

außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§ 99); 
 

 3a. über die Nichteinrechnung der Zeit eines Ausganges oder der 
außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§§ 99a, 147); 

 

 4. bis 7. …  4. bis 7. … 
  8. über die in § 106 Abs. 2a angeführten Maßnahmen, die Erlassung eines 

Europäischen Haftbefehls und die Erwirkung der Auslieferung von 
geflohenen und nicht zurückgekehrten Strafgefangenen; 

 9. …  9. … 
 10. über das vorläufige Absehen vom Strafvollzug wegen Einreiseverbotes 

oder Aufenthaltsverbotes (§ 133a); 
 10. über das vorläufige Absehen vom Strafvollzug wegen Einreiseverbotes 

oder Aufenthaltsverbotes (§§ 133a, 133b); 
 11. bis 12. …  11. bis 12. … 

(3) … (3) … 
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§ 16a. (1) Das Oberlandesgericht Wien entscheidet für das gesamte 

Bundesgebiet über Beschwerden 
§ 16a. (1) Das Oberlandesgericht Wien entscheidet für das gesamte 

Bundesgebiet über Beschwerden 
 1. gegen einen Beschluss des Vollzugsgerichts nach § 16 Abs. 3 wegen 

Rechtswidrigkeit, 
 1. gegen einen Beschluss des Vollzugsgerichts nach § 16 Abs. 3 wegen 

Rechtswidrigkeit, 
 2. gegen einen Bescheid des Bundesministeriums für Verfassung, 

Reformen, Deregulierung und Justiz, 
 2. gegen einen Bescheid des Bundesministeriums für Justiz, 

 3. wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch das 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz. 

 3. wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch das 
Bundesministerium für Justiz. 

(2) Rechtswidrigkeit nach Abs. 1 Z 1 liegt nicht vor, soweit das 
Vollzugsgericht Ermessen im Sinne des Gesetzes geübt hat. 

(2) Rechtswidrigkeit nach Abs. 1 Z 1 liegt nicht vor, soweit das 
Vollzugsgericht Ermessen im Sinne des Gesetzes geübt hat. 

(3) … (3) … 
Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

§ 17. (1) Für Entscheidungen des Gerichts nach § 16 Abs. 2 gelten die 
folgenden Bestimmungen: 

§ 17. (1) Für Entscheidungen des Gerichts nach § 16 Abs. 2 gelten die 
folgenden Bestimmungen: 

 1. Das Gericht hat vor jeder Entscheidung eine Äußerung des 
Anstaltsleiters, der Staatsanwaltschaft sowie des Verurteilten 
einzuholen. 

 1. Das Gericht hat vor jeder Entscheidung eine Äußerung der 
Staatsanwaltschaft und des Verurteilten sowie mit Ausnahme der 
Entscheidung nach § 16 Abs. 2 Z 2 eine Äußerung des Anstaltsleiters 
einzuholen. 

 2. …  2. … 
 3. Für das Verfahren des Vollzugsgerichts gelten, soweit im Einzelnen 

nicht anderes angeordnet wird, die Bestimmungen der StPO sinngemäß. 
Der Verurteilte hat die Rechte des Beschuldigten. Der Beschluss ist 
dem Verurteilten stets selbst bekannt zu machen, eine Ausfertigung des 
Beschlusses jedoch auf sein Verlangen auch seinem Verteidiger 
zuzustellen, wodurch für diesen die Frist zur Erhebung einer 
Beschwerde (§ 88 Abs. 1 StPO) ausgelöst wird. 

 3. Für das Verfahren des Vollzugsgerichts gelten, soweit im Einzelnen nicht 
anderes angeordnet wird, die Bestimmungen der StPO sinngemäß. Der 
Verurteilte hat die Rechte des Beschuldigten. Der Beschluss ist dem 
Verurteilten stets selbst bekannt zu machen. Auf Verlangen des 
Verurteilten innerhalb der ihm offenstehenden Rechtsmittelfrist ist jedoch 
eine Ausfertigung des Beschlusses auch seinem Verteidiger zuzustellen, 
wodurch für diesen die Frist zur Erhebung einer Beschwerde (§ 88 Abs. 1 
StPO) ausgelöst wird. 

 4. Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer der im § 16 Abs. 2 Z 1 bis 
3a, 6, 9, 10 und 12 bezeichneten Maßnahmen hat aufschiebende 
Wirkung, es sei denn, sie richte sich gegen die Nichteinrechnung einer 
Zeit in die Strafzeit und wäre offenbar aussichtslos. 

 4. Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer der im § 16 Abs. 2 Z 1, 2, 
6, 9, 10 und 12 bezeichneten Maßnahmen hat aufschiebende Wirkung, es 
sei denn, sie richte sich gegen die Nichteinrechnung einer Zeit in die 
Strafzeit und wäre offenbar aussichtslos oder es handelt sich um eine 
Beschwerde des Verurteilten gegen das Absehen vom Strafvollzug wegen 
Auslieferung (§ 4). 
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(2) … (2) … 

 1. …  1. … 
 2. im Beschwerdeverfahren nach den §§ 16 Abs. 3 Z 1 und 16a Abs. 1 Z 1 

wegen eines Ordnungsstraferkenntnisses das AVG in dem in Z 1 
genannten Umfang mit Ausnahme des § 11, und die §§ 1 bis 8, 19, 19a, 
22, 25, 31, 32, 38, 44a Z 1 bis 3 und 5, 45, 51 Abs. 7, 52 und 55 VStG 
sowie die §§ 42 und 52 VwGVG, mit der Maßgabe dass der im § 52 
Abs. 2 VwGVG genannte Mindestverfahrenskostenbeitrag entfällt, 

 2. im Beschwerdeverfahren nach den §§ 16 Abs. 3 Z 1 und 16a Abs. 1 Z 1 
wegen eines Ordnungsstraferkenntnisses das AVG in dem in Z 1 
genannten Umfang mit Ausnahme des § 11, und die §§ 1 bis 8, 19, 19a, 
22, 25, 31, 32, 38, 44a Z 1 bis 3 und 5, 45, 52 und 55 VStG sowie die 
§§ 42, 43 und 52 VwGVG, mit der Maßgabe, dass hinsichtlich der Kosten 
nach § 52 VwGVG § 107 Abs. 4, dritter und vierter Satz anzuwenden ist 
und der im § 52 Abs. 2 VwGVG genannte 
Mindestverfahrenskostenbeitrag entfällt, 

 3. …  3. … 

Vierter Unterabschnitt Vierter Unterabschnitt 

Fachkundige Laienrichter Fachkundige Laienrichter 
§ 18a. (1) und (2) … § 18a. (1) und (2) … 
(3) Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz hat nach Einholung eines Vorschlages des Präsidenten des 
Oberlandesgerichts die erforderliche Anzahl von fachkundigen Laienrichtern 
jeweils für die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Für jeden Laienrichter sind 
mindestens zwei Ersatzlaienrichter zu bestellen. Der Ersatzlaienrichter hat den 
fachkundigen Laienrichter im Fall von dessen Verhinderung zu vertreten. 

(3) Der Bundesminister für Justiz hat nach Einholung eines Vorschlages des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts die erforderliche Anzahl von fachkundigen 
Laienrichtern jeweils für die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Für jeden 
Laienrichter sind mindestens zwei Ersatzlaienrichter zu bestellen. Der 
Ersatzlaienrichter hat den fachkundigen Laienrichter im Fall von dessen 
Verhinderung zu vertreten. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
§ 18b. (1) und (2) … § 18b. (1) und (2) … 
(3) Ein fachkundiger Laienrichter oder Ersatzlaienrichter ist seines Amtes 

zu entheben, wenn dieser 
(3) Ein fachkundiger Laienrichter oder Ersatzlaienrichter ist seines Amtes zu 

entheben, wenn dieser 
 1. eine der gesetzlichen Bestellungsvoraussetzungen verliert,  1. eine der gesetzlichen Bestellungsvoraussetzungen verliert, 
 2. auf Grund seiner gesundheitlichen Verfassung seine richterlichen 

Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, 
 2. auf Grund seiner gesundheitlichen Verfassung seine richterlichen 

Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, 
 3. die ihm obliegenden Amtspflichten als fachkundiger Laienrichter oder  3. die ihm obliegenden Amtspflichten als fachkundiger Laienrichter oder 
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Ersatzlaienrichter grob verletzt oder vernachlässigt hat oder Ersatzlaienrichter grob verletzt oder vernachlässigt hat, 

 4. ein Verhalten setzt, das mit dem Ansehen des Amtes unvereinbar ist  4. ein Verhalten setzt, das mit dem Ansehen des Amtes unvereinbar ist oder 
.  5. selbst um seine Amtsenthebung ersucht. 

(4) Über die Enthebung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 4 hat das Gericht, das im 
Sinne des § 90 RStDG, BGBl. Nr. 305/1961, Dienstgericht wäre, in dem nach 
§ 93 Abs. 1 RStDG vorgesehenen Verfahren, über die Enthebung nach Abs. 3 
Z 3 das Gericht, das im Sinne des § 111 RStDG Disziplinargericht wäre, in dem 
nach §§ 112 bis 120, 122 bis 149, 151, 152 lit. a, 153, 154, 155 Abs. 1, 157, 161 
bis 165 RStDG vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu entscheiden, dass 
außer der Enthebung keine Strafe verhängt werden darf. 

 

(4) Über die Enthebung nach Abs. 3 Z 1, 2, 4 und 5 hat das Gericht, das im 
Sinne des § 90 RStDG, BGBl. Nr. 305/1961, Dienstgericht wäre, in dem nach 
§ 93 Abs. 1 RStDG vorgesehenen Verfahren, über die Enthebung nach Abs. 3 Z 3 
das Gericht, das im Sinne des § 111 RStDG Disziplinargericht wäre, in dem nach 
§§ 112 bis 120, 122 bis 149, 151, 152 lit. a, 153, 154, 155 Abs. 1, 157, 161 bis 
165 RStDG vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu entscheiden, dass außer 
der Enthebung keine Strafe verhängt werden darf. 

 

Senate für bedingte Entlassungen Senate für bedingte Entlassungen 

§ 18c. (1) In Verfahren nach § 16 Abs. 2 Z 12, sofern die Strafzeit mehr als 
drei Jahre beträgt oder bei lebenslangen Freiheitsstrafen, steht die Entscheidung 
einem Senat zu. Der Senat setzt sich aus einem Richter, welcher den Vorsitz 
führt, und zwei fachkundigen Laienrichter zusammen. 

§ 18c. (1) In Verfahren nach § 16 Abs. 2 Z 12, sofern die Strafzeit mehr als 
drei Jahre beträgt oder bei lebenslangen Freiheitsstrafen, steht die Entscheidung 
einem Senat zu. Der Senat setzt sich aus einem Richter, welcher den Vorsitz 
führt, und zwei fachkundigen Laienrichter zusammen. Der Senat entscheidet über 
die bedingte Entlassung und die damit zusammenhängenden Anordnungen, sofern 
es sich nicht ausschließlich um die Erteilung von Weisungen oder die Bestellung 
eines Bewährungshelfers handelt, und über den Widerruf der bedingten 
Entlassung. In den übrigen Fällen sowie über eine Zurückweisung eines Antrags, 
welcher die zeitliche Voraussetzung (§ 46 Abs. 1 StGB) nicht erfüllt oder von 
einer nicht berechtigten Person eingebracht wurde (§ 152 Abs. 1), entscheidet der 
Vorsitzende allein. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
(7) Über eine Zurückweisung eines Antrags, welcher die zeitliche 

Voraussetzung (§ 46 Abs. 1 StGB) nicht erfüllt oder von einer nicht berechtigten 
Person eingebracht wurde (§ 152 Abs. 1), entscheidet der Vorsitzende mit 
Beschluss. 
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Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt 
GRUNDSÄTZE DES STRAFVOLLZUGES GRUNDSÄTZE DES STRAFVOLLZUGES 

Erster Unterabschnitt Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Grundsätze Allgemeine Grundsätze 

 
Betrauung Dritter mit Betreuungs- und Ausbildungsmaßnahmen 

 20a. (1) Die Strafvollzugsbehörden können die zur Erreichung der Zwecke des 
Strafvollzuges erforderlichen Maßnahmen der pädagogischen, medizinischen und 
therapeutischen Betreuung sowie der beruflichen Ausbildung durch 
Strafvollzugsbedienstete oder im Bedarfsfall auch durch andere befugte Personen 
oder Stellen erbringen lassen. 

 (2) Die Strafvollzugsbehörden sind ermächtigt, die hiezu erforderlichen 
(§ 38 DSG) oder unbedingt erforderlichen (§ 39 DSG) personenbezogenen Daten 
der Strafgefangenen den durch Vertrag oder aufgrund unmittelbarer gesetzlicher 
Anordnung beigezogenen Personen oder Stellen zu übermitteln, welche berechtigt 
sind, diese Daten zur Erbringung der Betreuungsleistungen im erforderlichen 
Umfang zu verarbeiten. 

Behandlung der Strafgefangenen Behandlung der Strafgefangenen 
§ 22. (1) und (2) … § 22. (1) und (2) … 
(3) Alle im Strafvollzug außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens 

ergehenden Anordnungen und Entscheidungen sind, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, ohne förmliches Verfahren und ohne Erlassung eines 
Bescheides zu treffen; soweit es nötig scheint, ist jedoch der wesentliche Inhalt 
der Anordnung oder Entscheidung im Personalakt des Strafgefangenen 
festzuhalten. In den Fällen der §§ 116 und 121 ist hingegen vom Anstaltsleiter 
oder dem damit besonders beauftragten Strafvollzugsbediensteten ein 
Ermittlungsverfahren durchzuführen und ein Bescheid zu erlassen. Alle im 
Strafvollzug ergehenden Anordnungen und Entscheidungen einschließlich der 
Bescheide, jedoch mit Ausnahme der Ordnungsstrafverfügungen (§ 116a), sind 
den Strafgefangenen mündlich bekanntzugeben. Das Recht, eine schriftliche 
Ausfertigung der Entscheidung zu verlangen, steht den Strafgefangenen nur in 

(3) Alle im Strafvollzug außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens 
ergehenden Anordnungen und Entscheidungen sind, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, ohne förmliches Verfahren und ohne Erlassung eines 
Bescheides zu treffen; soweit es nötig scheint, ist jedoch der wesentliche Inhalt 
der Anordnung oder Entscheidung im Personalakt des Strafgefangenen 
festzuhalten. In den Fällen der §§ 116 und 121 ist hingegen vom Anstaltsleiter 
oder dem damit besonders beauftragten Strafvollzugsbediensteten ein 
Ermittlungsverfahren durchzuführen und ein Bescheid zu erlassen. Alle im 
Strafvollzug ergehenden Anordnungen und Entscheidungen einschließlich der 
Bescheide, jedoch mit Ausnahme der Ordnungsstrafverfügungen (§ 116a), sind 
den Strafgefangenen mündlich bekanntzugeben. Kommt es vor Bekanntgabe der 
Entscheidung zu einer Strafvollzugsortänderung (§ 10), kann die Entscheidung 
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den Fällen der §§ 17, 116 und 121 zu. auch schriftlich ergehen. In diesem Fall ist sie dem Strafgefangenen zuzustellen. 

Das Recht, eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidung zu verlangen, steht 
den Strafgefangenen nur in den Fällen der §§ 17, 116 und 121 zu. 

(4) … (4) … 
Vergünstigungen Vergünstigungen 

§ 24. (1) und (2) … § 24. (1) und (2) … 
(3) Über die Gewährung, Beschränkung und Entziehung von 

Vergünstigungen hat unbeschadet der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten und bei Beschwerden der 
Anstaltsleiter zu entscheiden. Andere als die im folgenden besonders 
angeführten Vergünstigungen dürfen nur mit Genehmigung des 
Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
gewährt werden: 

(3) Über die Gewährung, Beschränkung und Entziehung von 
Vergünstigungen hat unbeschadet der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über 
das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten und bei Beschwerden der Anstaltsleiter 
zu entscheiden. Andere als die im folgenden besonders angeführten 
Vergünstigungen dürfen nur mit Genehmigung des Bundesministeriums für Justiz 
gewährt werden: 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 
(3a) und (4) … (3a) und (4) … 

Hausordnung Hausordnung 
§ 25. (1) Der Anstaltsleiter hat die Anordnungen über die Besuchszeiten 

(§ 94 Abs. 1), über das mündliche Vorbringen von Ansuchen und Beschwerden 
(§§ 119 und 120 Abs. 2) und andere unter Berücksichtigung der Verhältnisse 
der Anstalt ergehende allgemeine Anordnungen über den Vollzug, soweit sie 
das Verhalten der Strafgefangenen betreffen und ihrer Art nach nicht bloß 
vorübergehender Natur sind, in einer Hausordnung zusammenzufassen. 

§ 25. (1) Der Anstaltsleiter hat die Anordnungen über die Besuchszeiten 
(§ 94 Abs. 1), über das mündliche Vorbringen von Ansuchen und Beschwerden 
(§§ 119 und 120 Abs. 2) und andere unter Berücksichtigung der Verhältnisse der 
Anstalt ergehende allgemeine Anordnungen über den Vollzug, soweit sie das 
Verhalten der Strafgefangenen betreffen und ihrer Art nach nicht bloß 
vorübergehender Natur sind, in einer Hausordnung zusammenzufassen. Die 
Regelungen der Hausordnung bedürfen, soweit sie subjektive Rechte betreffen, 
der Genehmigung durch das Bundesministerium für Justiz. 

(2) … (2) … 
Allgemeine Pflichten der Strafgefangenen Allgemeine Pflichten der Strafgefangenen 

§ 26. (1) und (2) … § 26. (1) und (2) … 
(3) Die Strafgefangenen dürfen nicht eigenmächtig die ihnen zum 

Aufenthalt angewiesenen Räume verlassen oder die ihnen bei der Arbeit, bei 
der Bewegung im Freien, im gemeinsamen Schlafraum oder sonst zugewiesenen 
Plätze wechseln. Sie haben sich an die Tageseinteilung zu halten. 

(3) Die Strafgefangenen dürfen nicht eigenmächtig die ihnen zum Aufenthalt 
angewiesenen Räume verlassen oder die ihnen bei der Arbeit, beim Aufenthalt im 
Freien, im gemeinsamen Schlafraum oder sonst zugewiesenen Plätze wechseln. 
Sie haben sich an die Tageseinteilung zu halten. 

(4) … (4) … 



  17 von 43 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geschäfts- und Spielverbot Geschäfts- und Spielverbot 

§ 30. (1) Die Strafgefangenen dürfen weder mit einer im Strafvollzug 
tätigen Person noch mit einem in derselben Anstalt angehaltenen 
Strafgefangenen oder Untersuchungshäftling Geschäfte abschließen. 

§ 30. (1) Die Strafgefangenen dürfen weder mit einer im Strafvollzug tätigen 
Person noch mit einem anderen Strafgefangenen oder Untersuchungshäftling 
Geschäfte abschließen. Dies gilt auch für Geschäfte mit einer juristischen Person, 
wenn ein anderer Strafgefangener oder Untersuchungshäftling oder – sofern die 
Geschäftsbeziehung gegen die Zwecke des Strafvollzugs (§ 20) verstößt – eine im 
Strafvollzug tätige Person Inhaber oder außenvertretungsbefugtes Organ der 
juristischen Person ist oder sonst in besonderer Weise für die juristische Person 
tätig ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Zweiter Unterabschnitt Zweiter Unterabschnitt 
Verpflegung, Bekleidung und Unterbringung Verpflegung, Bekleidung und Unterbringung 

Hygiene Hygiene 
§ 42. (1) und (2) … § 42. (1) und (2) … 
(3) Die Strafgefangenen haben täglich so viel warmes Wasser zu 

bekommen, daß sie sich gründlich reinigen können. Darüber hinaus ist ihnen so 
oft, wie es nötig ist, mindestens aber zweimal wöchentlich, Gelegenheit zu 
einem warmen Brause- oder Vollbad zu geben. 

(3) Die Strafgefangenen haben täglich so viel warmes Wasser zu bekommen, 
daß sie sich gründlich reinigen können. Darüber hinaus ist ihnen so oft, wie es 
nötig ist, mindestens aber zweimal wöchentlich, Gelegenheit zu einem warmen 
Brause- oder Vollbad zu geben. Die zur einfachen Körperpflege erforderlichen 
Gegenstände sind bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Für die Beschaffung von 
Körperpflegemitteln (§ 34 Abs. 1) dürfen Strafgefangene auch Gelder verwenden, 
die ihnen sonst für die Verschaffung von Leistungen im Strafvollzug nicht zur 
Verfügung stehen (Eigengeld). 

(4) … (4) … 

Fünfter Unterabschnitt Fünfter Unterabschnitt 
Ärztliche Betreuung Ärztliche Betreuung 

Zwangsuntersuchung, Zwangsbehandlung und Zwangsernährung Zwangsuntersuchung, Zwangsbehandlung und Zwangsernährung 
§ 69. (1) Verweigert ein Strafgefangener trotz Belehrung die Mitwirkung 

an einer nach den Umständen des Falles unbedingt erforderlichen ärztlichen 
§ 69. (1) Verweigert ein Strafgefangener trotz Belehrung die Mitwirkung an 

einer nach den Umständen des Falles unbedingt erforderlichen ärztlichen 
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Untersuchung oder Heilbehandlung, so ist er diesen Maßnahmen zwangsweise 
zu unterwerfen, soweit dies nicht mit Lebensgefahr verbunden und ihm auch 
sonst zumutbar ist. Einer unzumutbaren Untersuchung oder Heilbehandlung 
steht jeder Eingriff gleich, der nach seinen äußeren Merkmalen als schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs. 1 des Strafgesetzbuches) zu beurteilen wäre. 
Sofern nicht Gefahr im Verzug ist, muß vor jeder Anordnung einer 
zwangsweisen Untersuchung oder Heilbehandlung die Genehmigung des 
Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
eingeholt werden. 

Untersuchung oder Heilbehandlung, so ist er diesen Maßnahmen zwangsweise zu 
unterwerfen, soweit dies nicht mit Lebensgefahr verbunden und ihm auch sonst 
zumutbar ist. Einer unzumutbaren Untersuchung oder Heilbehandlung steht jeder 
Eingriff gleich, der nach seinen äußeren Merkmalen als schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs. 1 des Strafgesetzbuches) zu beurteilen wäre. Sofern 
nicht Gefahr im Verzug ist, muß vor jeder Anordnung einer zwangsweisen 
Untersuchung oder Heilbehandlung die Genehmigung des Bundesministeriums 
für Justiz eingeholt werden. 

(2) … (2) … 
 Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation 
 § 71a. Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation sind in den 

Justizanstalten durchzuführen. § 71 Abs. 1 ist anzuwenden. 
Schwangerschaft Schwangerschaft 

§ 74. (1) … § 74. (1) … 
(2) Weibliche Strafgefangene, denen das Recht auf Pflege und Erziehung 

ihrer Kinder zusteht, dürfen diese bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres 
bei sich behalten, es sei denn, daß davon ein Nachteil für das Kind zu besorgen 
wäre. Mit den gleichen Einschränkungen kann der Anstaltsleiter, soweit die 
erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen, auch gestatten, daß die 
Strafgefangenen diese Kinder, wenn im Zeitpunkt der Vollendung des zweiten 
Lebensjahres nur noch ein weiterer Strafrest von nicht mehr als einem Jahr zu 
vollziehen ist, längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres bei sich 
behalten dürfen. 

(2) Weibliche Strafgefangene, denen das Recht auf Pflege und Erziehung 
ihrer Kinder zusteht, dürfen diese bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres 
bei sich behalten, es sei denn, daß davon ein Nachteil für das Kind zu besorgen 
wäre. Dem Kinder- und Jugendhilfeträger ist Gelegenheit zur Mitwirkung im 
Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben zu geben. Mit den gleichen 
Einschränkungen kann der Anstaltsleiter, soweit die erforderlichen Einrichtungen 
zur Verfügung stehen, auch gestatten, daß die Strafgefangenen diese Kinder, 
wenn im Zeitpunkt der Vollendung des zweiten Lebensjahres nur noch ein 
weiterer Strafrest von nicht mehr als einem Jahr zu vollziehen ist, längstens bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres bei sich behalten dürfen. 

(3) … (3) … 

Sechster Unterabschnitt Sechster Unterabschnitt 
Soziale Fürsorge Soziale Fürsorge 

Soziale Betreuung Soziale Betreuung 
§ 75. (1) bis (3) … § 75. (1) bis (3) … 
(4) Die Strafgefangenen sind erforderlichenfalls ferner anzuleiten, (4) Die Strafgefangenen sind erforderlichenfalls ferner anzuleiten, Vorsorge 
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Vorsorge zu treffen, daß ihnen nach ihrer Entlassung Unterkunft und Arbeit zur 
Verfügung stehen. Ihre darauf gerichteten Bemühungen sind auf ihr Ansuchen 
im Zusammenwirken mit den für die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung 
zuständigen Behörden sowie den Stellen der freien Wohlfahrtspflege mit Rat 
und Tat zu unterstützen. 

zu treffen, daß ihnen nach ihrer Entlassung Unterkunft und Arbeit zur Verfügung 
stehen. Ihre darauf gerichteten Bemühungen sind auf ihr Ansuchen im 
Zusammenwirken mit den für die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung 
zuständigen Behörden sowie den Stellen der freien Wohlfahrtspflege mit Rat und 
Tat zu unterstützen. Zu diesem Zweck können die Vollzugsbehörden die 
erforderlichen (§ 38 DSG) oder unbedingt erforderlichen (§ 39 DSG) 
personenbezogenen Daten der Strafgefangenen an die genannten Behörden und 
Stellen übermitteln. 

Ersatzansprüche der Österreichischen Gesundheitskasse Ersatzansprüche der Österreichischen Gesundheitskasse 
§ 78. (1) Der nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung 

von Unfallfürsorge verpflichteten Österreichischen Gesundheitskasse werden 
die ihr entstandenen Kosten und der entsprechende Anteil an den 
Verwaltungskosten ersetzt. Der Bund kann diesen Ersatz in Pauschbeträgen 
gewähren. Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung 
und Justiz hat die Pauschbeträge nach Anhörung des Dachverbandes der 
Sozialversicherungsträger (§ 31 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung) im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen festzusetzen. 

§ 78. (1) Der nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung 
von Unfallfürsorge verpflichteten Österreichischen Gesundheitskasse werden die 
ihr entstandenen Kosten und der entsprechende Anteil an den Verwaltungskosten 
ersetzt. Der Bund kann diesen Ersatz in Pauschbeträgen gewähren. Das 
Bundesministerium für Justiz hat die Pauschbeträge nach Anhörung des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger (§ 31 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
festzusetzen. 

(2) Die Ersatzansprüche nach Abs. 1 sind ausgeschlossen, wenn sie nicht 
spätestens sechs Monate nach Beendigung der Leistungen beim 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz geltend 
gemacht werden. 

(2) Die Ersatzansprüche nach Abs. 1 sind ausgeschlossen, wenn sie nicht 
spätestens sechs Monate nach Beendigung der Leistungen beim 
Bundesministerium für Justiz geltend gemacht werden. 

(3) … (3) … 
§ 80. (1) … § 80. (1) … 
(2) Die Rentenempfänger sind verpflichtet, jede Änderung in den für den 

Fortbestand ihrer Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen sowie jede 
Änderung ihres Wohnsitzes binnen zwei Wochen auch dem Bundesministerium 
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz anzuzeigen. 

(2) Die Rentenempfänger sind verpflichtet, jede Änderung in den für den 
Fortbestand ihrer Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen sowie jede 
Änderung ihres Wohnsitzes binnen zwei Wochen auch dem Bundesministerium 
für Justiz anzuzeigen. 

Verfahren Verfahren 
§ 84. (1) Über die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Leistungen 

entscheidet das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung 
und Justiz. 

§ 84. (1) Über die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Leistungen 
entscheidet das Bundesministerium für Justiz. 

(2) … (2) … 
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(3) Insoweit die Leistung der Unfallfürsorge der Österreichischen 

Gesundheitskasse übertragen ist, sind Streitigkeiten zwischen dem Verletzten 
und der Österreichischen Gesundheitskasse nach den im Siebenten Teil des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung für Leistungssachen (§ 354 ASVG) vorgesehenen 
Verfahrensbestimmungen, zu entscheiden; dieses Verfahren greift nicht Platz, 
wenn nur die Frage strittig ist, ob ein Unfall (§ 76 Abs. 2 und 3) oder eine 
Krankheit (§ 76 Abs. 4) mit der dem Verletzten zugewiesenen oder in der 
Freizeit auf Rechnung des Bundes oder für wohltätige Zwecke geleisteten 
Arbeit ursächlich zusammenhängt. Die Entscheidung darüber steht dem 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu. 

(3) Insoweit die Leistung der Unfallfürsorge der Österreichischen 
Gesundheitskasse übertragen ist, sind Streitigkeiten zwischen dem Verletzten und 
der Österreichischen Gesundheitskasse nach den im Siebenten Teil des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung für Leistungssachen (§ 354 ASVG) vorgesehenen 
Verfahrensbestimmungen, zu entscheiden; dieses Verfahren greift nicht Platz, 
wenn nur die Frage strittig ist, ob ein Unfall (§ 76 Abs. 2 und 3) oder eine 
Krankheit (§ 76 Abs. 4) mit der dem Verletzten zugewiesenen oder in der Freizeit 
auf Rechnung des Bundes oder für wohltätige Zwecke geleisteten Arbeit 
ursächlich zusammenhängt. Die Entscheidung darüber steht dem 
Bundesministerium für Justiz zu. 

Achter Unterabschnitt Achter Unterabschnitt 
Verkehr mit der Außenwelt Verkehr mit der Außenwelt 

Gemeinsame Bestimmungen für Briefverkehr, Telefongespräche und 
Besuche 

Gemeinsame Bestimmungen für Briefverkehr, Sprach- und Videotelefonie 
und Besuche 

§ 86. (1) Die Strafgefangenen dürfen nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes mit anderen Personen und Stellen schriftlich verkehren 
und Telefongespräche führen sowie Besuche empfangen. Die §§ 103 Abs. 3, 
112 Abs. 2 und 114 Abs. 2 bleiben unberührt. 

§ 86. (1) Die Strafgefangenen dürfen nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes mit anderen Personen und Stellen schriftlich oder unter 
Verwendung technischer Einrichtungen zur gleichzeitigen Wort‐ und 
Bildübertragung (Videotelefonie) verkehren und Telefongespräche führen sowie 
Besuche empfangen. Die §§ 103 Abs. 3, 112 Abs. 2 und 114 Abs. 2 bleiben 
unberührt. 

(2) Briefverkehr, Telefongespräche und Besuche sind jedoch zu 
untersagen, soweit davon eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung in der 
Anstalt oder ein ungünstiger Einfluß auf den Strafgefangenen zu befürchten ist. 
§ 96 bleibt unberührt. 

(2) Briefverkehr, Sprach- und Videotelefonie und Besuche sind jedoch zu 
untersagen, soweit davon eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung in der 
Anstalt oder ein ungünstiger Einfluß auf den Strafgefangenen zu befürchten ist. 
§ 96 bleibt unberührt. 

Schriftverkehr mit öffentlichen Stellen, Rechtsbeiständen und 
Betreuungsstellen 

Schriftverkehr mit öffentlichen Stellen, Rechtsbeiständen und 
Betreuungsstellen 

§ 90b. (1) bis (5) … § 90b. (1) bis (5) … 
(6) Als Betreuungsstellen gelten (6) Als Betreuungsstellen gelten 

 1. der Bewährungshelfer des Strafgefangenen, Dienst- und 
Geschäftsstellen für Bewährungshilfe sowie Vereinigungen, die mit 
Aufgaben der Bewährungshilfe betraut sind; 

 1. der Bewährungshelfer des Strafgefangenen, Dienst- und Geschäftsstellen 
für Bewährungshilfe sowie Vereinigungen, die mit Aufgaben der 
Bewährungshilfe betraut sind; 
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 2. allgemein anerkannte Vereinigungen und Einrichtungen, die sich mit 

der Beratung und Unterstützung von Angehörigen der Strafgefangenen 
und mit der Entlassenenbetreuung befassen 

 2. allgemein anerkannte Vereinigungen und Einrichtungen, die sich mit der 
Beratung und Unterstützung von Angehörigen der Strafgefangenen und 
mit der Entlassenenbetreuung befassen. 

 Darüber hinaus ist die Bundesministerin für Justiz ermächtigt, durch Verordnung 
weitere Einrichtungen zu Betreuungsstellen zu erklären, wenn die Betreuung der 
Strafgefangenen durch eine solche Einrichtung geeignet ist, die gesundheitliche, 
berufliche oder persönliche Entwicklung der Strafgefangenen zu fördern. 

Telefongespräche Sprach- und Videotelefonie 
§ 96a. Aus berücksichtigungswürdigen Gründen sind Strafgefangenen 

Telefongespräche, insbesondere mit Angehörigen, Sachwaltern und sozialen 
Einrichtungen sowie mit öffentlichen Stellen, Rechtsbeiständen und 
Betreuungsstellen (§ 90b Abs. 4 bis 6), zu ermöglichen. Der Inhalt der zwischen 
den Strafgefangenen und den im § 90b Abs. 4 bis 6 genannten Personen und 
Stellen geführten Gespräche ist nicht zu überwachen; im übrigen kann auf eine 
Überwachung des Gesprächsinhalts verzichtet werden, soweit keine Bedenken 
bestehen. Soweit der Gesprächsinhalt überwacht wird, gelten die §§ 94 Abs. 3 
und 4 und 95 sinngemäß. Für die Bestreitung der Kosten gilt § 92 sinngemäß. 

§ 96a. Strafgefangenen sind Sprach- und Videotelefonie, insbesondere mit 
Angehörigen, gesetzlichen Vertretern und sozialen Einrichtungen sowie mit 
öffentlichen Stellen, Rechtsbeiständen und Betreuungsstellen (§ 90b Abs. 4 bis 
6), zu ermöglichen. Der Inhalt der zwischen den Strafgefangenen und den im 
§ 90b Abs. 4 bis 6 genannten Personen und Stellen geführten Gespräche ist nicht 
zu überwachen; im übrigen kann auf eine Überwachung des Gesprächsinhalts 
verzichtet werden, soweit keine Bedenken bestehen. Soweit der Gesprächsinhalt 
überwacht wird, gelten die §§ 94 Abs. 3 und 4 und 95 sinngemäß. Für die 
Bestreitung der Kosten gilt § 92 sinngemäß. 

Vernehmungen Vernehmungen 
§ 97. Auf Ersuchen von Behörden oder Sicherheitsdienststellen ist deren 

Organen Gelegenheit zu geben, einen Strafgefangenen in der Anstalt zum 
Vollzug von Freiheitsstrafen im Beisein eines Strafvollzugsbediensteten zu 
vernehmen. Organen ausländischer Behörden oder Sicherheitsdienststellen ist 
dies aber nur dann zu gestatten, wenn das Bundesministerium für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz die Zulässigkeit der Vernehmung bestätigt 
hat. 

§ 97. Auf Ersuchen von Behörden oder Sicherheitsdienststellen ist deren 
Organen Gelegenheit zu geben, einen Strafgefangenen in der Anstalt zum Vollzug 
von Freiheitsstrafen im Beisein eines Strafvollzugsbediensteten zu vernehmen. 
Organen ausländischer Behörden oder Sicherheitsdienststellen ist dies aber nur 
dann zu gestatten, wenn das Bundesministerium für Justiz die Zulässigkeit der 
Vernehmung bestätigt hat. 

Ausführungen und Überstellungen Ausführungen und Überstellungen 
§ 98. (1) Ein Strafgefangener darf ausgeführt werden, wenn eine 

inländische Behörde oder Sicherheitsdienststelle darum ersucht oder wenn dazu 
aus Vollzugs- oder anderen Verwaltungsgründen Veranlassung besteht. 

§ 98. (1) Ein Strafgefangener darf ausgeführt werden, wenn eine inländische 
Behörde oder Sicherheitsdienststelle darum ersucht oder wenn dazu aus Vollzugs- 
oder anderen Verwaltungsgründen Veranlassung besteht. Von einer Ausführung 
ist abzusehen, wenn ihr Zweck aus Sicht der ersuchenden Behörde oder 
Sicherheitsdienststelle durch ein Vorgehen nach § 97 oder durch die Verwendung 
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung erreicht werden kann. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Unterbrechung der Freiheitsstrafe Unterbrechung der Freiheitsstrafe 

§ 99. (1) Ist ein Strafgefangener nach der Art und dem Beweggrund der 
strafbaren Handlung, derentwegen er verurteilt worden ist, sowie nach seinem 
Lebenswandel vor der Anhaltung und seiner Aufführung während dieser weder 
für die Sicherheit des Staates, noch für die der Person oder des Eigentums 
besonders gefährlich, so ist ihm auf seinen Antrag eine Unterbrechung der 
Freiheitsstrafe in der Dauer von höchstens acht Tagen zu gewähren, 

§ 99. (1) Ist ein Strafgefangener nach der Art und dem Beweggrund der 
strafbaren Handlung, derentwegen er verurteilt worden ist, sowie nach seinem 
Lebenswandel vor der Anhaltung und seiner Aufführung während dieser weder 
für die Sicherheit des Staates, noch für die der Person oder des Eigentums 
besonders gefährlich, so ist ihm auf seinen Antrag eine Unterbrechung der 
Freiheitsstrafe in der Dauer von höchstens acht Tagen, im Fall der Z 3 bis zu 
vierzehn Tagen, zu gewähren, 

 1. …  1. … 
 2. wenn die voraussichtlich noch zu verbüßende Strafzeit ein Jahr nicht 

übersteigt und die Unterbrechung für den Wirtschaftsbetrieb, in dem 
der Strafgefangene tätig war, notwendig erscheint. 

 2. wenn die voraussichtlich noch zu verbüßende Strafzeit ein Jahr nicht 
übersteigt und die Unterbrechung für den Wirtschaftsbetrieb, in dem der 
Strafgefangene tätig war, notwendig erscheint oder 

  3. soweit dies im Entlassungsvollzug zur Überführung eines 
Strafgefangenen in eine Einrichtung im Sinne des § 179a, die zum 
weiteren Aufenthalt nach einer Entlassung dient, notwendig ist. Eine 
Unterbrechung zu diesem Zweck kann auch mehrmals 
aufeinanderfolgend gewährt werden. 

Die Unterbrechung darf nur gewährt werden, wenn eine Unterkunft und der 
Unterhalt des Strafgefangenen für die Zeit der Unterbrechung gesichert sind. 
Von der Bewilligung einer Unterbrechung ist die Sicherheitsbehörde des für die 
Zeit der Unterbrechung in Aussicht genommenen Aufenthaltsortes des 
Strafgefangenen zu verständigen. 

Die Unterbrechung darf nur gewährt werden, wenn eine Unterkunft und der 
Unterhalt des Strafgefangenen für die Zeit der Unterbrechung gesichert sind. Von 
der Bewilligung einer Unterbrechung ist die Sicherheitsbehörde des für die Zeit 
der Unterbrechung in Aussicht genommenen Aufenthaltsortes des 
Strafgefangenen zu verständigen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
(5a) Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung Richtlinien über die Art und die 
Durchführung der elektronischen Aufsicht zu erlassen. 

(5a) Der Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, durch Verordnung 
Richtlinien über die Art und die Durchführung der elektronischen Aufsicht zu 
erlassen. 

(6) Die Entscheidung über die Nichteinrechnung der Zeit der 
Unterbrechung oder der außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit 
(Abs. 4) steht dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 Z 3). 

(6) Die Entscheidung über die Nichteinrechnung der Zeit der Unterbrechung 
oder der außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (Abs. 4) obliegt der 
Vollzugsbehörde erster Instanz. 

Ausgang Ausgang 
§ 99a. (1) Einem im Sinne des § 99 Abs. 1 nicht besonders gefährlichen 

Strafgefangenen ist auf sein Ansuchen höchstens zweimal im Vierteljahr zu 
gestatten, die Anstalt in der Dauer von höchstens zwölf Stunden am Tag zu 
verlassen, wenn die voraussichtlich noch zu verbüßende Strafzeit drei Jahre 

§ 99a. (1) Einem im Sinne des § 99 Abs. 1 nicht besonders gefährlichen 
Strafgefangenen ist auf sein Ansuchen höchstens zweimal im Vierteljahr zu 
gestatten, die Anstalt in der Dauer von höchstens zwölf Stunden am Tag zu 
verlassen, wenn die voraussichtlich noch zu verbüßende Strafzeit drei Jahre nicht 
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nicht übersteigt und der Strafgefangene den Ausgang zu einem der im § 93 
Abs. 2 genannten Zwecke benötigt. Soweit es nach dem Zweck des Ausganges 
unter Bedachtnahme auf allfällige Reisebewegungen notwendig erscheint, darf 
die Dauer der Abwesenheit bis zu 48 Stunden betragen. 

übersteigt und der Strafgefangene den Ausgang zu einem der im § 93 Abs. 2 
genannten Zwecke benötigt, wenn nach seiner Person, seinem Vorleben und 
seiner Aufführung während der Anhaltung zu erwarten ist, dass er den Ausgang 
nicht missbrauchen werde. Soweit es nach dem Zweck des Ausganges unter 
Bedachtnahme auf allfällige Reisebewegungen notwendig erscheint, darf die 
Dauer der Abwesenheit bis zu 48 Stunden betragen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Die Entscheidung über die Nichteinrechnung der Zeit des Ausganges 

oder der außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§ 99 Abs. 4) 
steht dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 Z 3a). 

(4) Die Entscheidung über die Nichteinrechnung der Zeit des Ausganges 
oder der außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§ 99 Abs. 4) 
obliegt der Vollzugsbehörde erster Instanz. 

Neunter Unterabschnitt Neunter Unterabschnitt 
Aufsicht Aufsicht 

Sicherung der Abschließung Sicherung der Abschließung 
§ 101. (1) … § 101. (1) … 
(2) Personen, die nicht in der Anstalt beschäftigt sind, dürfen die Anstalt 

außer in den in diesem Bundesgesetz besonders vorgesehenen Fällen nur mit 
Genehmigung des Anstaltsleiters, wenn es sich aber um einen Besuch zum 
Zwecke der Besichtigung der Anstalt handelt, nur mit Genehmigung des 
Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
betreten. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn der Besuch mit den 
Zwecken des Strafvollzuges vereinbar ist. Besucher, die nicht bekannt sind, 
müssen sich über ihre Person ausweisen. Hievon kann jedoch abgesehen 
werden, wenn es sich um einen Besuch zum Zwecke der Besichtigung der 
Anstalt handelt und der Besucher von einer bekannten Person oder von einer 
Person, die sich ausweisen kann, begleitet wird. 

(2) Personen, die nicht in der Anstalt beschäftigt sind, dürfen die Anstalt 
außer in den in diesem Bundesgesetz besonders vorgesehenen Fällen nur mit 
Genehmigung des Anstaltsleiters, wenn es sich aber um einen Besuch zum 
Zwecke der Besichtigung der Anstalt handelt, nur mit Genehmigung des 
Bundesministeriums für Justiz betreten. Die Genehmigung darf nur erteilt 
werden, wenn der Besuch mit den Zwecken des Strafvollzuges vereinbar ist. 
Besucher, die nicht bekannt sind, müssen sich über ihre Person ausweisen. 
Hievon kann jedoch abgesehen werden, wenn es sich um einen Besuch zum 
Zwecke der Besichtigung der Anstalt handelt und der Besucher von einer 
bekannten Person oder von einer Person, die sich ausweisen kann, begleitet wird. 

(3) Die Besucher haben Gegenstände, von deren Mitnahme eine Gefahr für 
die Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges zu befürchten wäre, abzugeben. 
Dies gilt auch für Waffen, zu deren Tragen der Besucher wegen seines 
öffentlichen Dienstes verpflichtet ist. Lichtbild- und Tonaufnahmegeräte sind 
abzugeben, soweit nicht das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz ausnahmsweise eine schriftliche Erlaubnis zur 
Verwendung solcher Geräte im Anstaltsbereich erteilt hat. Eine solche 

(3) Die Besucher haben Gegenstände, von deren Mitnahme eine Gefahr für 
die Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges zu befürchten wäre, abzugeben. 
Dies gilt auch für Waffen, zu deren Tragen der Besucher wegen seines 
öffentlichen Dienstes verpflichtet ist. Lichtbild- und Tonaufnahmegeräte sind 
abzugeben, soweit nicht das Bundesministerium für Justiz ausnahmsweise eine 
schriftliche Erlaubnis zur Verwendung solcher Geräte im Anstaltsbereich erteilt 
hat. Eine solche Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die Verwendung der 
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Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die Verwendung der Geräte mit den 
Zwecken des Strafvollzuges vereinbar und nach der Person des Besuchers sowie 
nach den mit ihm getroffenen Vereinbarungen Gewähr dafür geboten ist, daß 
von den Lichtbildern und Tonaufnahmen kein Gebrauch gemacht wird, der 
geeignet wäre, den Strafvollzug oder rechtliche Interessen der Strafgefangenen 
zu schädigen. 

Geräte mit den Zwecken des Strafvollzuges vereinbar und nach der Person des 
Besuchers sowie nach den mit ihm getroffenen Vereinbarungen Gewähr dafür 
geboten ist, daß von den Lichtbildern und Tonaufnahmen kein Gebrauch gemacht 
wird, der geeignet wäre, den Strafvollzug oder rechtliche Interessen der 
Strafgefangenen zu schädigen. 

(4) Die Strafvollzugsbediensteten sind ermächtigt, Personen, die nicht in 
der Anstalt beschäftigt sind, im Anstaltsbereich zu durchsuchen, sofern diese im 
begründeten Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach § 180a stehen oder 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie einen Gegenstand bei 
sich haben, von dem sonst eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des 
Strafvollzuges ausgeht. Im übrigen sind Fahrzeuge, Taschen und sonstige 
Behältnisse, die in den Anstaltsbereich gebracht oder von dort herausgebracht 
werden, wenigstens stichprobenweise zu durchsuchen. 

 

(5) Die Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Durchsetzung einer 
Durchsuchung nach Abs. 4 ist nur zulässig, wenn eine Gefahr für die Sicherheit 
und Ordnung des Strafvollzuges nicht mit anderen Mitteln abgewendet werden 
kann. Personsdurchsuchungen sind von Bediensteten des Geschlechts der zu 
durchsuchenden Person und möglichst schonend durchzuführen. Die 
Strafvollzugsbediensteten haben sich dabei auf eine Durchsuchung der 
Kleidung und eine Besichtigung des Körpers zu beschränken, es sei denn, es 
wäre auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, die zu durchsuchende 
Person habe einen Gegenstand in ihrem Körper versteckt; in solchen Fällen ist 
mit der Durchsuchung ein Arzt zu betrauen. 

 

 Sicherheitskontrollen 
 § 101b. (1) Sicherheitskontrollen in Justizanstalten können unter 

Verwendung technischer Hilfsmittel durchgeführt werden. Fahrzeuge, Taschen 
und sonstige Behältnisse, die in den Anstaltsbereich gebracht oder von dort 
herausgebracht werden, sind wenigstens stichprobenweise zu durchsuchen. 

 (2) Die Strafvollzugsbediensteten sind zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung in der Anstalt ermächtigt, bei Personen, die eine Justizanstalt 
betreten, eine Durchsuchung der Oberbekleidung und der Gegenstände, die diese 
Personen bei sich haben, durchzuführen. Bei Strafvollzugsbediensteten sowie den 
in § 4 Abs. 1 Gerichtsorganisationsgesetz, RGBl. Nr. 217/1896, in der jeweils 
geltenden Fassung, genannten Personen ist eine solche Durchsuchung nur 
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zulässig, wenn die Person im begründeten Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung nach § 180a steht oder auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass sie einen Gegenstand bei sich hat, von dem sonst eine 
Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges ausgeht. Für 
Strafgefangene gilt § 102. 

 
(3) Eine darüber hinausgehende Durchsuchung der Bekleidung, eine 

Besichtigung des unbekleideten Körpers einer Person sowie eine Durchsuchung 
von Körperöffnungen sind stets nur unter den Voraussetzungen des Abs. 2 
zweiter Satz zulässig. 

 (4) Personendurchsuchungen sind möglichst schonend durchzuführen. 
Soweit es sich nicht um die Durchsuchung von Kleidungsstücken handelt, die 
nach den Umständen ohne Verletzung des Anstandes und ohne Verletzung 
anderer schutzwürdiger Interessen der betroffenen Person abgelegt werden 
können, sind Personendurchsuchungen unter Achtung der Würde der betroffenen 
Person von Bediensteten des Geschlechts der zu durchsuchenden Person oder 
einem Arzt durchzuführen. Mit der Durchsuchung von Körperöffnungen ist stets 
ein Arzt, wenn möglich des Geschlechts der zu durchsuchenden Person, zu 
betrauen; die Durchsuchung der Mundhöhle kann jedoch auch von einem 
Strafvollzugsbediensteten, der für diesen Zweck besonders geschult ist, 
vorgenommen werden. 

 (5) Die Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Durchsetzung einer 
Durchsuchung nach den Abs. 1 bis 3 ist nur zulässig, wenn eine Gefahr für die 
Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges in der Anstalt nicht mit anderen 
Mitteln abgewendet werden kann.“ 

Sicherung der Ordnung in der Anstalt Sicherung der Ordnung in der Anstalt 
§ 102. (1) … § 102. (1) … 
(2) Die Strafgefangenen sind auch in der Freizeit und Ruhezeit in den 

ihnen zum Aufenthalt zugewiesenen Räumen unvermutet zu beobachten oder 
aufzusuchen. Zu diesem Zweck können diese Räume auch während der 
Nachtruhe vorübergehend beleuchtet werden. Die Strafgefangenen, ihre Sachen 
und die von ihnen benutzten Räume sind von Zeit zu Zeit zu durchsuchen. 
Durchsuchungen sind möglichst schonend, Personsdurchsuchungen von 
Bediensteten des Geschlechts des Strafgefangenen durchzuführen. § 101 Abs. 5 
letzter Satz gilt entsprechend. Die mit einer Entblößung verbundene körperliche 
Durchsuchung ist in Anwesenheit zweier Bediensteter des Geschlechtes des 

(2) Die Strafgefangenen sind auch in der Freizeit und Ruhezeit in den ihnen 
zum Aufenthalt zugewiesenen Räumen unvermutet zu beobachten oder 
aufzusuchen. Zu diesem Zweck können diese Räume auch während der 
Nachtruhe vorübergehend beleuchtet werden. Die Strafgefangenen, ihre Sachen 
und die von ihnen benutzten Räume sind von Zeit zu Zeit und darüber hinaus bei 
begründetem Verdacht des Vorhandenseins verbotener Gegenstände zu 
durchsuchen. Durchsuchungen sind möglichst schonend, 
Personendurchsuchungen von Bediensteten des Geschlechts des Strafgefangenen 
durchzuführen. § 101b Abs. 4 letzter Satz gilt. Die Besichtigung des unbekleideten 
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Strafgefangenen und in Abwesenheit von Mitgefangenen und Personen des 
anderen Geschlechtes durchzuführen. 

Körpers ist in Anwesenheit zweier Bediensteter des Geschlechtes des 
Strafgefangenen und in Abwesenheit von Mitgefangenen und nicht an der 
Durchsuchung beteiligten Personen des anderen Geschlechtes durchzuführen. Im 
Falle einer Unterbrechung einer Freiheitsstrafe, eines Ausganges oder eines 
Verlassens der Anstalt im Rahmen des Strafvollzuges in gelockerter Form kann 
vor und nach Rückkehr des Strafgefangenen eine Durchsuchung im Sinne des 
§ 101b Abs. 1 und 2 durchgeführt werden, wobei auch die Durchsuchung der 
Mundhöhle zulässig ist. § 101b Abs. 3 gilt für die Rückkehr von Strafgefangenen 
sinngemäß. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) … 
§ 102a. Zur Sicherung der Ordnung in der Anstalt sind der Anstaltsleiter 

oder damit besonders beauftragte Strafvollzugsbedienstete dazu ermächtigt, 
einen Strafgefangenen stichprobenweise oder bei Verdacht geeigneten 
Maßnahmen zur Feststellung des Konsums eines berauschenden Mittels zu 
unterziehen. Diese Maßnahmen haben unter Achtung des Ehrgefühls und der 
Menschenwürde des Strafgefangenen stattzufinden und dürfen nicht mit einem 
körperlichen Eingriff verbunden sein. 

§ 102a. Zur Sicherung der Ordnung in der Anstalt sind der Anstaltsleiter 
oder damit besonders beauftragte Strafvollzugsbedienstete dazu ermächtigt, einen 
Strafgefangenen stichprobenweise oder bei Verdacht geeigneten Maßnahmen zur 
Feststellung des Konsums eines berauschenden Mittels zu unterziehen. Diese 
Maßnahmen haben unter Achtung des Ehrgefühls und der Menschenwürde des 
Strafgefangenen stattzufinden und dürfen nicht mit einem körperlichen Eingriff 
verbunden sein. § 101b Abs. 4 letzter Satz gilt. 

Besondere Sicherheitsmaßnahmen Besondere Sicherheitsmaßnahmen 
§ 103. (1) und (2) … § 103. (1) und (2) … 
(3) Strafgefangene, hinsichtlich derer Maßnahmen nach Abs. 2 Z 4 oder 5 

angeordnet werden, sind für die Dauer der Maßnahmen grundsätzlich vom 
Recht auf Besuchsempfang und auf Telefongespräche ausgeschlossen. Es 
obliegt aber dem Anstaltsleiter, im Einzelfall derartigen Verkehr mit der 
Außenwelt zu gewähren, soweit dadurch ein günstiger Einfluss auf den 
Strafgefangenen zu erwarten ist. Strafgefangene sind unbeschadet der 
besonderen Überwachung durch Vollzugsbedienstete alsbald, längstens binnen 
24 Stunden, von einem Arzt aufzusuchen, der insbesondere zu prüfen hat, ob 
eine Überstellung nach § 71 angezeigt ist. In der Folge sind solche 
Strafgefangene vom Anstaltsarzt täglich aufzusuchen; versieht der Anstaltsarzt 
nicht täglich in der Anstalt Dienst, so sind sie an Tagen, an denen der Arzt nicht 
anwesend ist, von einem im Sanitätsdienst erfahrenen Strafvollzugsbediensteten 
aufzusuchen. Soweit das tunlich erscheint, ist ein Psychiater, ein 
Psychotherapeut oder ein Psychologe beizuziehen. Im Falle der mechanischen 
Fixierung (Abs. 2 Z 5 zweiter Fall) ist der Strafgefangene ständig durch einen 
Bediensteten persönlich zu betreuen und zu überwachen. 

(3) Strafgefangene, hinsichtlich derer Maßnahmen nach Abs. 2 Z 4 oder 5 
angeordnet werden, sind für die Dauer der Maßnahmen grundsätzlich vom Recht 
auf Besuchsempfang und auf Sprach- und Videotelefonie ausgeschlossen. Es 
obliegt aber dem Anstaltsleiter, im Einzelfall derartigen Verkehr mit der 
Außenwelt zu gewähren, soweit dadurch ein günstiger Einfluss auf den 
Strafgefangenen zu erwarten ist. Strafgefangene sind unbeschadet der besonderen 
Überwachung durch Vollzugsbedienstete alsbald, längstens binnen 24 Stunden, 
von einem Arzt aufzusuchen, der insbesondere zu prüfen hat, ob eine 
Überstellung nach § 71 angezeigt ist. In der Folge sind solche Strafgefangene 
vom Anstaltsarzt täglich aufzusuchen; versieht der Anstaltsarzt nicht täglich in 
der Anstalt Dienst, so sind sie an Tagen, an denen der Arzt nicht anwesend ist, 
von einem im Sanitätsdienst erfahrenen Strafvollzugsbediensteten aufzusuchen. 
Soweit das tunlich erscheint, ist ein Psychiater, ein Psychotherapeut oder ein 
Psychologe beizuziehen. Im Falle der mechanischen Fixierung (Abs. 2 Z 5 
zweiter Fall) ist der Strafgefangene ständig durch einen Bediensteten persönlich 
zu betreuen und zu überwachen. 
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(3a) bis (6) … (3a) bis (6) … 

Flucht Flucht 
§ 106. (1) Ein Strafgefangener, der flüchtet, ist, soweit dies ohne 

Vernachlässigung der Aufsicht über andere Strafgefangene geschehen kann, 
unverzüglich und nachdrücklich zu verfolgen und wieder einzubringen. Die 
Strafvollzugsbediensteten sind ermächtigt, im Zuge der Nacheile Grundstücke 
und Räume zu betreten, sofern dies zur Wiedereinbringung des flüchtenden 
Strafgefangenen erforderlich ist, sowie Grundstücke, Räume und 
Kraftfahrzeuge nach dem flüchtenden Strafgefangenen zu durchsuchen, sofern 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß dieser sich dort aufhält. 
Für Durchsuchungen gelten die Bestimmungen der §§ 122 Abs. 3“ sowie 121 
Abs. 2 und 3 sinngemäß. Auch beim Betreten von Grundstücken und Räumen 
haben die Strafvollzugsbediensteten mit Vermeidung unnötigen Aufsehens, 
jeder nicht unumgänglich nötigen Belästigung oder Störung betroffener 
Personen sowie mit möglichster Schonung ihres Rufes vorzugehen. 

§ 106. (1) Ein Strafgefangener, der flüchtet, ist, soweit dies ohne 
Vernachlässigung der Aufsicht über andere Strafgefangene geschehen kann, 
unverzüglich und nachdrücklich zu verfolgen und wieder einzubringen. Die 
Strafvollzugsbediensteten sind ermächtigt, im Zuge der Nacheile Grundstücke 
und Räume zu betreten, sofern dies zur Wiedereinbringung des flüchtenden 
Strafgefangenen erforderlich ist, sowie Grundstücke, Räume und Kraftfahrzeuge 
nach dem flüchtenden Strafgefangenen zu durchsuchen, sofern auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß dieser sich dort aufhält. Für 
Durchsuchungen gelten die Bestimmungen der §§ 122 Abs. 3 sowie 121 Abs. 2 
und 3 StPO sinngemäß. Auch beim Betreten von Grundstücken und Räumen 
haben die Strafvollzugsbediensteten mit Vermeidung unnötigen Aufsehens, jeder 
nicht unumgänglich nötigen Belästigung oder Störung betroffener Personen sowie 
mit möglichster Schonung ihres Rufes vorzugehen. 

(2) Kann man eines geflohenen Strafgefangenen nicht sogleich habhaft 
werden, so hat der Anstaltsleiter im Wege der nächsten Sicherheitsbehörde 
oder -dienststelle die Fahndung zu erwirken und rechtzeitig die Ausschreibung 
zur Festnahme zu beantragen. 

(2) Kann ein geflohener Strafgefangener nicht sogleich eingebracht werden 
(Abs. 1), so hat der Anstaltsleiter unverzüglich im Wege der nächsten 
Sicherheitsbehörde oder -dienststelle die Fahndung und Ausschreibung zur 
Festnahme zu erwirken. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur 
Festnahme des geflohenen Strafgefangenen ermächtigt. 

 (2a) Neben der Fahndung nach Abs. 2 sind die Sicherheitsbehörden auch zur 
 1. Erkundigung, 
 2. Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen sowie Datenträgern 

und Daten, 
  3. Auskunft aus dem Kontenregister und Auskunft über Bankkonten und 

Bankgeschäfte, 
  4. Identitätsfeststellung, Durchsuchung von Orten und Gegenständen, 
  5. Observation und verdeckte Ermittlung, 
  6. Beschlagnahme von Briefen, Auskunft über Daten einer 

Nachrichtenübermittlung, Lokalisierung einer technischen Einrichtung, 
Anlassdatenspeicherung und Überwachung von Nachrichten sowie 
optische und akustische Überwachung von Personen 

 ermächtigt, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu erwarten ist, dass dadurch 
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der Aufenthalt des Geflohenen ermittelt werden kann. Observation nach § 130 
Abs. 3 StPO, verdeckte Ermittlung nach § 131 Abs. 2 StPO, Beschlagnahme von 
Briefen nach § 135 Abs. 1 StPO und Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung sowie Überwachung von Nachrichten nach § 135 Abs. 2 
und 3 StPO, Lokalisierung einer technischen Einrichtung nach § 135 Abs. 2a 
StPO, Anlassdatenspeicherung nach § 135 Abs. 2b StPO und die optische 
Überwachung von Personen nach § 136 Abs. 3 Z 2 StPO sind überdies nur 
zulässig, wenn die Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die 
mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, ausgesprochen worden ist. Im 
Fall einer optischen und akustischen Überwachung nach § 136 Abs. 1 Z 3 StPO 
muss die Verurteilung wegen einer dort angeführten Straftat erfolgt sein. Die 
Bestimmungen der §§ 5, 93, 109, 110 Abs. 2 bis 4, 111 bis 115, 115f bis 115l, 
116, 117 Z 1 und Z 2, 118 bis 120, 129 Z 1 und 2, 130 bis 133, 134 Z 2 bis 4, 135 
bis 140, 144 bis 148 und 167 bis 169 StPO sind sinngemäß anzuwenden, wobei 
das Gericht (§ 16 Abs. 2 Z 8) für das Verfahren der Anordnung und 
Durchführung dieser Ermittlungsmaßnahmen § 210 Abs. 3 erster und zweiter Satz 
StPO anzuwenden hat. 

(3) Der unmittelbar aufsichtführende Strafvollzugsbedienstete hat jeden 
Fall einer gelungenen oder versuchten Flucht unverzüglich dem Anstaltsleiter 
zu melden. Dieser hat den Fall zu untersuchen. Die Untersuchung hat sich 
insbesondere auch darauf zu erstrecken, ob die Flucht durch ein pflichtwidriges 
Verhalten einer im Strafvollzug tätigen Person oder durch Mängel der 
Anstaltseinrichtungen begünstigt worden ist. Über Ausbrüche und 
aufsehenerregende Fluchtfälle sowie über solche Fluchtfälle, die durch 
pflichtwidriges Verhalten im Strafvollzug tätiger Personen ermöglicht worden 
sind, haben die Anstaltsleiter sogleich unmittelbar dem Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu berichten. 

(3) Der unmittelbar aufsichtführende Strafvollzugsbedienstete hat jeden Fall 
einer gelungenen oder versuchten Flucht unverzüglich dem Anstaltsleiter zu 
melden. Dieser hat den Fall zu untersuchen. Die Untersuchung hat sich 
insbesondere auch darauf zu erstrecken, ob die Flucht durch ein pflichtwidriges 
Verhalten einer im Strafvollzug tätigen Person oder durch Mängel der 
Anstaltseinrichtungen begünstigt worden ist. Über Ausbrüche und 
aufsehenerregende Fluchtfälle sowie über solche Fluchtfälle, die durch 
pflichtwidriges Verhalten im Strafvollzug tätiger Personen ermöglicht worden 
sind, haben die Anstaltsleiter sogleich unmittelbar dem Bundesministerium für 
Justiz zu berichten. Ist aufgrund bestimmter Tatsachen zu befürchten, dass vom 
geflohenen Strafgefangenen eine unmittelbare Gefahr für das Leben, die 
Gesundheit, die Freiheit oder das Vermögen einer konkreten Person ausgeht, so 
hat der Anstaltsleiter unverzüglich die Sicherheitsbehörde von diesem Umstand 
zu verständigen und dieser allfällig bekannte Kontaktdaten der gefährdeten 
Person bekannt zu geben. 

(4) § 149 Abs. 5 gilt sinngemäß, wobei nach Maßgabe dieser Bestimmung 
auch eine Verständigung im Fall der Wiedereinbringung des Geflohenen zu 
erfolgen hat. 

(4) § 149 Abs. 5 gilt sinngemäß, wobei nach Maßgabe dieser Bestimmung 
auch eine Verständigung im Fall der Wiedereinbringung des Geflohenen zu 
erfolgen hat. 

 (5) Die außerhalb der Strafe verbrachte Zeit ist nicht in die Strafzeit 
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einzurechnen. Die Entscheidung darüber obliegt der Vollzugsbehörde erster 
Instanz. 

Zehnter Unterabschnitt Zehnter Unterabschnitt 
Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

Begriffsbestimmung Begriffsbestimmung 
§ 107. (1) Eine Ordnungswidrigkeit begeht der Strafgefangene, der 

entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorsätzlich 
§ 107. (1) Eine Ordnungswidrigkeit begeht der Strafgefangene, der entgegen 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorsätzlich 
 1. die Anstalt verläßt oder sonst flüchtet;  1. die Anstalt verläßt oder sonst flüchtet; 
 2. mit einer Person außerhalb der Anstalt, einer im Strafvollzuge oder 

sonst für die Anstalt tätigen Person, einem Bediensteten der 
öffentlichen Verwaltung, einem Unternehmer, anderen privaten 
Auftraggeber (§ 45 Abs. 2) oder einem seiner Bediensteten, einem 
Besucher oder mit einem anderen Strafgefangenen verkehrt; 

 2. mit einer Person außerhalb der Anstalt, einer im Strafvollzuge oder sonst 
für die Anstalt tätigen Person, einem Bediensteten der öffentlichen 
Verwaltung, einem Unternehmer, anderen privaten Auftraggeber (§ 45 
Abs. 2) oder einem seiner Bediensteten, einem Besucher oder mit einem 
anderen Strafgefangenen verkehrt; 

  2a. gegen das Geschäfts- und Spielverbot (§ 30) verstößt; 
 3. bis 10. …  3. bis 10. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Für Ordnungswidrigkeiten gelten im Verfahren erster Instanz die 

allgemeinen Bestimmungen sowie die §§ 31, 32, 38, 44a Z 1 bis 3 und 5, 45, 52, 
55 und 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit in diesem Unterabschnitt nicht anderes bestimmt ist. 
Der Versuch ist strafbar. Der im Ordnungsstrafverfahren bestimmte 
Verfahrenskostenbeitrag ist vom Hausgeld, gegebenenfalls in Teilbeträgen, 
einzubehalten. Zur Bestreitung dieses Verfahrenskostenbeitrages dürfen 
Strafgefangene auch Gelder verwenden, die ihnen sonst für die Verschaffung 
von Leistungen im Strafvollzug nicht zur Verfügung stehen. Ein 
Mindestverfahrenskostenbeitrag ist entgegen § 64 Abs. 2 VStG nicht 
festzusetzen. 

(4) Für Ordnungswidrigkeiten gelten im Verfahren erster Instanz die 
allgemeinen Bestimmungen sowie die §§ 24, 31, 32, 34, 38, 44a Z 1 bis 3 und 5, 
45, 52, 55 und 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991, in der 
jeweils geltenden Fassung, soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist. 
Der Versuch ist strafbar. Der im Ordnungsstrafverfahren bestimmte 
Verfahrenskostenbeitrag und der Ersatz der Barauslagen ist vom Hausgeld, 
gegebenenfalls in Teilbeträgen, einzubehalten. Zur Bestreitung dieser Kosten 
dürfen Strafgefangene auch Gelder verwenden, die ihnen sonst für die 
Verschaffung von Leistungen im Strafvollzug nicht zur Verfügung stehen. Ein 
Mindestverfahrenskostenbeitrag ist nicht festzusetzen. Die Höhe des Ersatzes der 
Barauslagen hat sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Strafgefangenen zu orientieren. 

Strafen für Ordnungswidrigkeiten Strafen für Ordnungswidrigkeiten 
§ 109. Als Strafen für Ordnungswidrigkeiten kommen nur eine oder 

mehrere der folgenden Maßnahmen in Betracht: 
§ 109. Als Strafen für Ordnungswidrigkeiten kommen nur eine oder mehrere 

der folgenden Maßnahmen in Betracht: 
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 1. der Verweis;  1. der Verweis; 
 2. die Beschränkung oder Entziehung von Vergünstigungen;  2. die Beschränkung oder Entziehung von Vergünstigungen; 
 3. die Beschränkung oder Entziehung der Rechte auf Verfügung über das 

Hausgeld (§ 54), Fernsehempfang (§ 58), Briefverkehr (§ 87), 
Besuchsempfang (§ 93) oder Telefongespräche (§ 96a); 

 3. die Beschränkung oder Entziehung der Rechte auf Verfügung über das 
Hausgeld (§ 54), Fernsehempfang (§ 58), Briefverkehr (§ 87), 
Besuchsempfang (§ 93) oder Sprach- und Videotelefonie (§ 96a); 

 4. die Geldbuße;  4. die Geldbuße; 
 5. der Hausarrest.  5. der Hausarrest. 

Beschränkung oder Entziehung von Rechten Beschränkung oder Entziehung von Rechten 
§ 112. (1) Die Strafe der Beschränkung oder zeitweiligen Entziehung des 

Rechtes auf Briefverkehr, Besuchsempfang oder Telefongespräche darf nur 
wegen eines Mißbrauchs dieses Rechtes verhängt werden. 

§ 112. (1) Die Strafe der Beschränkung oder zeitweiligen Entziehung des 
Rechtes auf Briefverkehr, Besuchsempfang oder Sprach- und Videotelefonie darf 
nur wegen eines Mißbrauchs dieses Rechtes verhängt werden. 

(2) Das Recht auf Fernsehempfang darf höchstens für die Dauer von acht 
Wochen, jenes auf Briefverkehr oder Telefongespräche höchstens für die Dauer 
von vier Wochen entzogen oder beschränkt werden. Das Recht auf Verfügung 
über das Hausgeld darf höchstens für die Dauer von vier Wochen entzogen und 
höchstens für die Dauer von acht Wochen beschränkt werden. Das Recht auf 
Besuchsempfang darf höchstens in der Weise entzogen oder beschränkt werden, 
daß der Strafgefangene bis zu dreimal in ununterbrochener Folge zu den sonst 
vorgesehenen Zeitpunkten keine oder nur bestimmte Besuche empfangen darf. 

(2) Das Recht auf Fernsehempfang darf höchstens für die Dauer von acht 
Wochen, jenes auf Briefverkehr oder Sprach- und Videotelefonie höchstens für 
die Dauer von vier Wochen entzogen oder beschränkt werden. Das Recht auf 
Verfügung über das Hausgeld darf höchstens für die Dauer von vier Wochen 
entzogen und höchstens für die Dauer von acht Wochen beschränkt werden. Das 
Recht auf Besuchsempfang darf höchstens in der Weise entzogen oder beschränkt 
werden, daß der Strafgefangene bis zu dreimal in ununterbrochener Folge zu den 
sonst vorgesehenen Zeitpunkten keine oder nur bestimmte Besuche empfangen 
darf. 

(3) … (3) … 
(4) Das Recht auf schriftlichen Verkehr mit den im § 90b Abs. 4 bis 6 

genannten Personen und Stellen sowie das Recht, von diesen Personen und von 
Vertretern der im § 90b Abs. 4 bis 6 genannten Stellen Besuche zu empfangen, 
bleiben von jeder Beschränkung oder Entziehung des Rechtes auf Briefverkehr 
oder Besuchsempfang unberührt. 

(4) Das Recht auf schriftlichen Verkehr und Sprach- und Videotelefonie mit 
den im § 90b Abs. 4 bis 6 genannten Personen und Stellen sowie das Recht, von 
diesen Personen und von Vertretern der im § 90b Abs. 4 bis 6 genannten Stellen 
Besuche zu empfangen, bleiben von jeder Beschränkung oder Entziehung des 
Rechtes auf Briefverkehr, Sprach- und Videotelefonie oder Besuchsempfang 
unberührt. 

Hausarrest Hausarrest 
§ 114. (1) Die Strafe des einfachen oder strengen Hausarrestes darf nur bei 

Überwiegen erschwerender Umstände verhängt werden. Der Hausarrest darf 
vier Wochen nicht übersteigen. 

§ 114. (1) Die Strafe des einfachen oder strengen Hausarrestes darf nur bei 
Überwiegen erschwerender Umstände verhängt werden. Der Hausarrest darf zwei 
Wochen nicht übersteigen. 

(2) Während der Zeit des Hausarrestes ist der Strafgefangene in einem 
besonderen Einzelraum anzuhalten; bei Strafgefangenen, die in Einzelhaft 

(2) Während der Zeit des Hausarrestes ist der Strafgefangene in einem 
besonderen Einzelraum anzuhalten; bei Strafgefangenen, die in Einzelhaft 
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angehalten werden, kann in leichteren Fällen im Straferkenntnis angeordnet 
werden, daß sie den Hausarrest in ihrem gewöhnlichen Haftraum zu verbüßen 
haben. Der Strafgefangene entbehrt während dieser Anhaltung die im § 109 Z 3 
genannten Rechte und die ihm gewährten Vergünstigungen, soweit nicht bei 
einfachem Hausarrest einzelne dieser Rechte oder Vergünstigungen zur 
Erreichung des erzieherischen Strafzweckes im Straferkenntnis ausdrücklich 
aufrechterhalten werden. Bei der Bewegung im Freien ist der Strafgefangene 
von anderen getrennt zu halten. Der Strafgefangene darf nur mit Arbeiten 
beschäftigt werden, die im Haftraum verrichtet werden können. 

angehalten werden, kann in leichteren Fällen im Straferkenntnis angeordnet 
werden, daß sie den Hausarrest in ihrem gewöhnlichen Haftraum zu verbüßen 
haben. Der Strafgefangene entbehrt während dieser Anhaltung die im § 109 Z 3 
genannten Rechte und die ihm gewährten Vergünstigungen, soweit nicht einzelne 
dieser Rechte oder Vergünstigungen zur Erreichung des erzieherischen 
Strafzweckes im Straferkenntnis ausdrücklich aufrechterhalten werden. Beim 
Aufenthalt im Freien ist der Strafgefangene von anderen getrennt zu halten. Der 
Strafgefangene darf nur mit Arbeiten beschäftigt werden, die im Haftraum 
verrichtet werden können. 

(3) … (3) … 
Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten 

§ 116. (1) Über die Verhängung von Ordnungsstrafen hat unbeschadet der 
Bestimmung des § 108 die Vollzugsbehörde erster Instanz zu entscheiden. 
Richtet sich die Ordnungswidrigkeit aber gegen die Person des Anstaltsleiters, 
so steht die Entscheidung dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz zu. Die Zuständigkeit bleibt auch erhalten, wenn der 
Strafgefangene während eines anhängigen Ordnungsstrafverfahrens in eine 
andere Anstalt überstellt wird. 

§ 116. (1) Über die Verhängung von Ordnungsstrafen hat unbeschadet der 
Bestimmung des § 108 die Vollzugsbehörde erster Instanz zu entscheiden. Richtet 
sich die Ordnungswidrigkeit aber gegen die Person des Anstaltsleiters, so steht 
die Entscheidung dem Bundesministerium für Justiz zu. Die Zuständigkeit bleibt 
auch erhalten, wenn der Strafgefangene während eines anhängigen 
Ordnungsstrafverfahrens in eine andere Anstalt überstellt wird. 

(2) Ist ein Strafgefangener einer mit einer Strafe zu ahndenden 
Ordnungswidrigkeit verdächtig und erscheint seine Absonderung von den 
übrigen Strafgefangenen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in 
der Anstalt notwendig, so hat ihn der unmittelbar aufsichtführende 
Vollzugsbedienstete in einen Einzelraum oder, falls der Strafgefangene in 
Einzelhaft angehalten wird, in seinen Haftraum einzuweisen. 

(2) Ist ein Strafgefangener einer mit einer Strafe zu ahndenden 
Ordnungswidrigkeit verdächtig und erscheint seine Absonderung von den übrigen 
Strafgefangenen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt 
oder zur Sicherung eines Beweismittels im Ordnungsstrafverfahren notwendig, so 
hat ihn der unmittelbar aufsichtführende Vollzugsbedienstete in einen Einzelraum 
oder, falls der Strafgefangene in Einzelhaft angehalten wird, in seinen Haftraum 
einzuweisen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
(6) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, sind 

Strafen unverzüglich zu vollziehen. Ist an einem Strafgefangenen die Strafe des 
Hausarrestes vollzogen worden, so darf eine solche Strafe an ihm erst wieder 
nach Verstreichen eines der Dauer des vollzogenen Hausarrestes 
entsprechenden Zeitraumes vollzogen werden. 

(6) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, sind 
Strafen unverzüglich zu vollziehen. Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
und die Vollstreckung von verhängten Ordnungsstrafen ist während der Dauer 
eines Strafblocks und daran unmittelbar anschließender Zeiten einer 
Untersuchungshaft oder sonstiger behördlicher Anhaltungen nach § 173 Abs. 4 
StPO zulässig. Wurde die Vollstreckung einer Ordnungsstrafe nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Rechtskraft eingeleitet, ist die Ordnungsstrafe unter 
Bedachtnahme auf Abs. 7 neu festzusetzen. Ist an einem Strafgefangenen die 
Strafe des Hausarrestes vollzogen worden, so darf eine solche Strafe an ihm erst 
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wieder nach Verstreichen eines der Dauer des vollzogenen Hausarrestes 
entsprechenden Zeitraumes vollzogen werden. 

(7) … (7) … 

Elfter Unterabschnitt Elfter Unterabschnitt 
Ansuchen und Beschwerden Ansuchen und Beschwerden 

Verfahren bei Beschwerden Verfahren bei Beschwerden 
§ 121. (1) bis (4) … § 121. (1) bis (4) … 
(5) Gegen die Entscheidung des Vollzugsgerichts können der 

Strafgefangene und der Bundesminister für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz binnen sechs Wochen Beschwerde an das 
Oberlandesgericht Wien wegen Rechtswidrigkeit erheben. 

(5) Gegen die Entscheidung des Vollzugsgerichts können der Strafgefangene 
und der Bundesminister für Justiz binnen sechs Wochen Beschwerde an das 
Oberlandesgericht Wien wegen Rechtswidrigkeit erheben. 

Gerichtliches Beschwerdeverfahren Gerichtliches Beschwerdeverfahren 
§ 121a. (1) Die §§ 120, 121 sind auf das gerichtliche Beschwerdeverfahren 

nach den §§ 16 Abs. 3 und 16a Abs. 1 sinngemäß mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

§ 121a. (1) Die §§ 120, 121 sind auf das gerichtliche Beschwerdeverfahren 
nach den §§ 16 Abs. 3 und 16a Abs. 1 sinngemäß mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

 1. Zur Erhebung der Beschwerde ist berechtigt, wer behauptet, in einem 
subjektiven Recht nach diesem Bundesgesetz verletzt zu sein. 

 1. Zur Erhebung der Beschwerde ist berechtigt, wer behauptet, in einem 
subjektiven Recht nach diesem Bundesgesetz verletzt zu sein. 

 2. Beschwerden sind bei der Behörde einzubringen, gegen die sich die 
Beschwerde richtet. Wird eine Beschwerde innerhalb der 
Beschwerdefrist beim zuständigen Gericht eingebracht, so gilt dies als 
rechtzeitige Einbringung. In diesem Fall hat das Gericht die bei ihr 
eingebrachte Beschwerde unverzüglich an die Behörde weiterzuleiten, 
gegen die sich die Beschwerde richtet. 

 2. Beschwerden sind bei der Behörde einzubringen, gegen die sich die 
Beschwerde richtet. Kommt es während eines anhängigen Verfahrens zu 
einer Strafvollzugsortänderung (§ 10), kann die Beschwerde schriftlich 
oder mündlich bei der Justizanstalt eingebracht werden, in der die Strafe 
nunmehr vollzogen wird. Wird eine Beschwerde innerhalb der 
Beschwerdefrist beim zuständigen Gericht eingebracht, so gilt dies als 
rechtzeitige Einbringung. In diesem Fall hat das Gericht die bei ihr 
eingebrachte Beschwerde unverzüglich an die Behörde weiterzuleiten, 
gegen die sich die Beschwerde richtet. 

(2) … (2) … 
Beschlüsse Beschlüsse 

§ 121b. (1) bis (3) … § 121b. (1) bis (3) … 
(4) Eine schriftliche Ausfertigung des Beschlusses ist der (4) Eine schriftliche Ausfertigung des Beschlusses ist der 
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beschwerdeführenden Person und ihrer Vertretung sowie der betroffenen 
Justizanstalt zuzustellen. Ein Beschluss nach § 16 Abs. 3 ist überdies auch dem 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
zuzustellen. 

beschwerdeführenden Person und ihrer Vertretung sowie der betroffenen 
Justizanstalt zuzustellen. Ein Beschluss nach § 16 Abs. 3 ist überdies auch dem 
Bundesministerium für Justiz zuzustellen. 

Zwölfter Unterabschnitt Zwölfter Unterabschnitt 
Formen des Strafvollzuges Formen des Strafvollzuges 

Differenzierung Differenzierung 
Strafvollzug in gelockerter Form Strafvollzug in gelockerter Form 

§ 126. (1) … § 126. (1) … 

(2) Im Strafvollzug in gelockerter Form sind den Strafgefangenen eine oder 
mehrere der folgenden Lockerungen zu gewähren: 

(2) Im Strafvollzug in gelockerter Form sind den Strafgefangenen eine oder 
mehrere der folgenden Lockerungen zu gewähren: 

 1. Anhaltung ohne Verschließung der Aufenthaltsräume oder auch der 
Tore am Tage; 

 1. Anhaltung ohne Verschließung der Aufenthaltsräume oder auch der Tore 
am Tage; 

 2. Beschränkung oder Entfall der Bewachung bei der Arbeit, auch 
außerhalb der Anstalt; 

 2. Beschränkung oder Entfall der Bewachung bei der Arbeit, auch 
außerhalb der Anstalt; 

 3. Verlassen der Anstalt zum Zweck der Berufsausbildung 
und -fortbildung oder der Inanspruchnahme ambulanter 
Behandlungsmaßnahmen; 

 3. Verlassen der Anstalt zum Zweck der Berufsausbildung und -fortbildung, 
der Inanspruchnahme ambulanter Behandlungsmaßnahmen oder zur 
Erbringung gemeinnütziger Leistungen gemäß § 3a; 

 4. ein oder zwei Ausgänge im Sinne des § 99a im Monat auch zu anderen 
als den dort genannten Zwecken. 

 4. bis zu vier Ausgänge im Sinne des § 99a im Monat auch zu anderen als 
den dort genannten Zwecken. 

(3) … (3) … 
(4) Strafgefangenen, die im Strafvollzug in gelockerter Form angehalten 

werden, kann auch die Teilnahme an einem Ausgang in kleiner Gruppe und in 
Begleitung einer im Strafvollzug tätigen Person gestattet werden. Bei diesen 
Ausgängen dürfen die Strafgefangenen ihre eigene Kleidung tragen. 
Strafgefangenen, denen Lockerungen nach Abs. 2 Z 2 und 3 gewährt werden, 
kann auch gestattet werden, die Bewegung im Freien (§ 43) außerhalb der 
Anstalt vorzunehmen. 

(4) Strafgefangenen, die im Strafvollzug in gelockerter Form angehalten 
werden, kann auch die Teilnahme an einem Ausgang in kleiner Gruppe und in 
Begleitung einer im Strafvollzug tätigen Person gestattet werden. Bei diesen 
Ausgängen dürfen die Strafgefangenen ihre eigene Kleidung tragen. 
Strafgefangenen, denen Lockerungen nach Abs. 2 Z 2 und 3 sowie Abs. 3 gewährt 
werden, kann auch gestattet werden, den Aufenthalt im Freien (§ 43) außerhalb 
der Anstalt vorzunehmen. 

(5) … (5) … 
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Erstvollzug Erstvollzug 

§ 127. (1) … § 127. (1) … 
(2) Bei der Bewegung im Freien, bei der Arbeit, beim Gottesdienst und bei 

Veranstaltungen ist von der Trennung nach Abs. 1 abzusehen, soweit diese nach 
den zur Verfügung stehenden Einrichtungen nicht möglich ist. Das Gleiche gilt 
im Fall der Anhaltung im gelockerten Vollzug. 

(2) Beim Aufenthalt im Freien, bei der Arbeit, beim Gottesdienst, bei 
Veranstaltungen und bei der Krankenbetreuung ist von der Trennung nach Abs. 1 
abzusehen, soweit diese nach den zur Verfügung stehenden Einrichtungen nicht 
möglich ist. Das Gleiche gilt im Fall der Anhaltung im gelockerten Vollzug. 

 (2a) In den Fällen des § 57 Abs. 1 und § 58 kann von der Trennung nach 
Abs. 1 abgesehen werden, soweit die erzieherische Betreuung und Beschäftigung 
der Strafgefangenen in der Freizeit unter Beaufsichtigung stattfinden und eine 
schädliche Beeinflussung der Insassen untereinander nicht zu erwarten ist. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
  
  

Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt 
VOLLZUG VON FREIHEITSSTRAFEN, DEREN STRAFZEIT 

ACHTZEHN MONATE ÜBERSTEIGT 
VOLLZUG VON FREIHEITSSTRAFEN, DEREN STRAFZEIT 

ACHTZEHN MONATE ÜBERSTEIGT 

Erster Unterabschnitt Erster Unterabschnitt 
Aufnahme Aufnahme 

Vorläufiges Absehen vom Strafvollzug wegen Einreiseverbotes oder 
Aufenthaltsverbotes 

Vorläufiges Absehen vom Strafvollzug wegen Einreiseverbotes oder 
Aufenthaltsverbotes 

§ 133a. (1) Hat ein Verurteilter die Hälfte der Strafzeit, mindestens aber 
drei Monate, verbüßt, so ist vom weiteren Vollzug der Strafe vorläufig 
abzusehen, wenn 

§ 133a. (1) Hat ein Verurteilter die Hälfte der Strafzeit, mindestens aber drei 
Monate, verbüßt, so ist vom weiteren Vollzug der Strafe vorläufig abzusehen, 
wenn 

 1. gegen ihn ein Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot besteht,  1. gegen ihn ein Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot besteht, 
 2. er sich bereit erklärt, seiner Ausreiseverpflichtung in den 

Herkunftsstaat (§ 2 Abs. 1 Z 17 AsylG) unverzüglich nachzukommen, 
und zu erwarten ist, dass er dieser Verpflichtung auch nachkommen 
wird, und 

 2. er sich bereit erklärt, seiner Ausreiseverpflichtung nach dem 
Fremdenpolizeigesetz 2005 – FPG, BGBl. I Nr. 100/2005, in der jeweils 
geltenden Fassung, unverzüglich nachzukommen, und zu erwarten ist, 
dass er dieser Verpflichtung auch nachkommen wird, und 

 3. der Ausreise keine rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse 
entgegenstehen. 

 3. der Ausreise keine rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse 
entgegenstehen. 
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(2) Hat ein Verurteilter die Hälfte, aber noch nicht zwei Drittel einer 

Freiheitsstrafe verbüßt, so ist trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 
solange nicht vorläufig vom weiteren Vollzug der Strafe abzusehen, als es im 
Hinblick auf die Schwere der Tat ausnahmsweise des weiteren Vollzuges 
bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere 
entgegenzuwirken. 

(2) Hat ein wegen §§ 75, 76, 87, 107b Abs. 3a Z 3, 143 Abs. 2, 201, 202, 
205, 205a, 206, 207, 207a, 207b, 278b, 278c, 278d, 278e, 278f oder 278g StGB 
Verurteilter die Hälfte, aber noch nicht zwei Drittel einer Freiheitsstrafe verbüßt, 
so ist trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 solange nicht vorläufig 
vom weiteren Vollzug der Strafe abzusehen, als es im Hinblick auf die Schwere 
der Tat ausnahmsweise des weiteren Vollzuges bedarf, um der Begehung 
strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 

(3) Der Anstaltsleiter hat Verurteilte, die innerhalb des nächsten 
Vierteljahres die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 erreichen und über die 
ein Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot verhängt wurde, über die sonstigen 
Voraussetzungen des vorläufigen Absehens zu informieren und die zuständige 
Fremdenbehörde um Stellungnahme zu ersuchen, ob einer Ausreise Hindernisse 
entgegenstehen. 

(3) Die zuständige Fremdenbehörde hat den Anstaltsleiter zum 
ehestmöglichen Zeitpunkt, gegebenenfalls unter Anschluss relevanter 
Entscheidungen, zu verständigen, dass über einen Verurteilten ein Einreiseverbot 
oder Aufenthaltsverbot verhängt wurde, ob er zur Ausreise verpflichtet ist und ob 
dieser Hindernisse entgegenstehen. Der Anstaltsleiter hat Strafgefangene, die 
innerhalb des nächsten Vierteljahres die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 
erreichen und über die ein Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot verhängt wurde, 
über die sonstigen Voraussetzungen des vorläufigen Absehens zu informieren. 

(4) … (4) … 
(5) Der Anstaltsleiter hat die zuständige Fremdenbehörde vom vorläufigen 

Absehen wegen Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes zu informieren und 
im Einvernehmen mit dieser Behörde erforderlichenfalls die Überstellung des 
Verurteilten in die zur Erfüllung der Ausreiseverpflichtung am zweckmäßigsten 
erscheinende Justizanstalt zu veranlassen. Die zuständige Fremdenbehörde hat 
dann die Überwachung der Ausreise in den Herkunftsstaat sicher zu stellen und 
die Justizanstalt sowie das Vollzugsgericht von der erfolgten Ausreise in 
Kenntnis zu setzen. Bei freizügigkeitsberechtigten EWR-Bürgern, Schweizer 
Bürgern und begünstigten Drittstaatsangehörigen sowie Inhabern eines 
Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt-EG“ eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, ist die Überwachung der Ausreise bis zur Grenze sicher zu 
stellen. Kommt der Verurteilte seiner Ausreiseverpflichtung nicht nach oder 
kehrt er während der Dauer des Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes in 
das Bundesgebiet zurück, so ist er von den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes wieder in Haft zu nehmen und in die nächstgelegene 
Justizanstalt zu überstellen. 

(5) Der Anstaltsleiter hat die zuständige Fremdenbehörde vom vorläufigen 
Absehen wegen Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes zu informieren und im 
Einvernehmen mit dieser Behörde erforderlichenfalls die Überstellung des 
Verurteilten in die zur Erfüllung der Ausreiseverpflichtung am zweckmäßigsten 
erscheinende Justizanstalt zu veranlassen. Die zuständige Fremdenbehörde hat 
dann das Passieren der Außengrenzkontrolle sowie die Überwachung der 
Ausreise in den Zielstaat nach dem FPG bis zur Außengrenze sicher zu stellen 
und die Justizanstalt sowie das Vollzugsgericht von der erfolgten Ausreise in 
Kenntnis zu setzen. Bei EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten 
Drittstaatsangehörigen sowie Inhabern eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – 
EU“ eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, ist die Überwachung 
der Ausreise bis zur Grenze sicher zu stellen. Kommt der Verurteilte seiner 
Ausreiseverpflichtung nicht nach oder kehrt er während der Dauer des 
Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes in das Bundesgebiet zurück, so ist er 
von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes wieder in Haft zu nehmen 
und in die nächstgelegene Justizanstalt zu überstellen. 

(6) … (6) … 
 § 133b. (1) Liegen die Voraussetzungen des § 133a Abs. 1 mit Ausnahme der 

Z 2 vor, so kann das Vollzugsgericht (§ 16 Abs. 2 Z 10) vom weiteren Vollzug der 
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Strafe auch dann vorläufig absehen, wenn der Verurteilte zur Ausreise 
verpflichtet ist und es sich nicht um einen EWR-Bürger, Schweizer Bürger, 
begünstigten Drittstaatsangehörigen oder Inhaber eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt-EU“ eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
handelt. 

 (2) § 133a Abs. 2, 3 und 6 ist anzuwenden. 
 (3) Der Anstaltsleiter hat die zuständige Fremdenbehörde vom vorläufigen 

Absehen nach Abs. 1 zu informieren. Die zuständige Fremdenbehörde hat den 
Verurteilten von der Justizanstalt zu übernehmen und die Abschiebung 
sicherzustellen. Diese erfolgt nach den Bestimmungen des FPG. Über den 
Vollzug der Abschiebung hat die zuständige Fremdenbehörde die Justizanstalt 
sowie das Vollzugsgericht zu informieren. Kann die Abschiebung aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht vollzogen werden oder kommt sie 
aus sonstigen Gründen nicht zustande oder kehrt der Verurteilte während der 
Dauer des Einreiseverbotes in das Bundesgebiet zurück, so ist er von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes wieder in Haft zu nehmen und in die 
nächstgelegene Justizanstalt zu überstellen. 

Zweiter Unterabschnitt Zweiter Unterabschnitt 
Vollzugsplan Vollzugsplan 

Klassifizierung Klassifizierung 
§ 134. (1) Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 

Deregulierung und Justiz hat längstens binnen sechs Wochen nach der 
Aufnahme zu bestimmen, in welcher Strafvollzugsanstalt, in welcher Form und 
nach welchen Grundsätzen innerhalb des durch die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes geschaffenen Rahmens die Strafe im Einzelfall zu vollziehen 
ist. 

§ 134. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat längstens binnen sechs 
Wochen nach der Aufnahme zu bestimmen, in welcher Strafvollzugsanstalt, in 
welcher Form und nach welchen Grundsätzen innerhalb des durch die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes geschaffenen Rahmens die Strafe im 
Einzelfall zu vollziehen ist. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … B 
(6) Erscheint es im späteren Verlauf des Strafvollzuges unter 

Bedachtnahme auf die im Abs. 2 angeführten Umstände und zur Erreichung der 
dort genannten Zwecke erforderlich, den Strafvollzug in einer anderen Anstalt, 
in anderer Form oder nach anderen Grundsätzen fortzusetzen, so hat das 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz die 

(6) Erscheint es im späteren Verlauf des Strafvollzuges unter Bedachtnahme 
auf die im Abs. 2 angeführten Umstände und zur Erreichung der dort genannten 
Zwecke erforderlich, den Strafvollzug in einer anderen Anstalt, in anderer Form 
oder nach anderen Grundsätzen fortzusetzen, so hat das Bundesministerium für 
Justiz die entsprechenden Änderungen ohne förmliches Verfahren und ohne 
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entsprechenden Änderungen ohne förmliches Verfahren und ohne Erlassung 
eines Bescheides anzuordnen. Die Abs. 3 bis 5 sind hiebei dem Sinne nach 
anzuwenden. 

Erlassung eines Bescheides anzuordnen. Die Abs. 3 bis 5 sind hiebei dem Sinne 
nach anzuwenden. 

Vollzugsplan Vollzugsplan 
§ 135. (1) … § 135. (1) … 
(2) Jeder Strafgefangene hat zur Vorbereitung des Vollzugsplanes 

eigenhändig einen Lebenslauf zu schreiben; zu dem gleichen Zweck ist er zu 
hören. Wenn es zweckmäßig ist, können auch der Anstaltsarzt, der 
Anstaltspsychiater oder Anstaltspsychologe und andere mit der Wesensart des 
Strafgefangenen oder mit dem in Aussicht genommenen Vollzug vertraute 
Strafvollzugsbedienstete gehört werden. Hält der Anstaltsleiter eine 
Strafvollzugsortsänderung für zweckmäßig oder kann den im Ergebnis der 
Klassifizierung zum Ausdruck gebrachten Vorschlägen nicht Rechnung 
getragen werden, so bedarf der Vollzugsplan der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz. 

(2) Jeder Strafgefangene hat zur Vorbereitung des Vollzugsplanes 
eigenhändig einen Lebenslauf zu schreiben; zu dem gleichen Zweck ist er zu 
hören. Wenn es zweckmäßig ist, können auch der Anstaltsarzt, der 
Anstaltspsychiater oder Anstaltspsychologe und andere mit der Wesensart des 
Strafgefangenen oder mit dem in Aussicht genommenen Vollzug vertraute 
Strafvollzugsbedienstete gehört werden. Hält der Anstaltsleiter eine 
Strafvollzugsortsänderung für zweckmäßig oder kann den im Ergebnis der 
Klassifizierung zum Ausdruck gebrachten Vorschlägen nicht Rechnung getragen 
werden, so bedarf der Vollzugsplan der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Justiz. 

(3) … (3) … 
(4) Im übrigen gilt § 134 dem Sinne nach. (4) Der Vollzugsplan und allfällige Anpassungen sind dem Vollzugsgericht 

zur Kenntnis zu bringen. 
 (5) Im übrigen gilt § 134 dem Sinne nach. 

Dritter Unterabschnitt Dritter Unterabschnitt 
Vorbereitung der Entlassung Vorbereitung der Entlassung 

Vorbereitung der Entlassung Vorbereitung der Entlassung 
§ 146. (1) … § 146. (1) … 
(2) Den Strafgefangenen ist erforderlichenfalls nahezulegen, rechtzeitig 

Vorsorge dafür zu treffen, daß sie nach ihrer Entlassung eine geeignete 
Unterkunft sowie einen redlichen Erwerb finden und bei der Entlassung über 
eine ordentliche Bekleidung und über die Mittel verfügen, die für die Zureise zu 
ihrem künftigen Aufenthaltsort und ihren Unterhalt in der ersten Zeit nach der 
Entlassung notwendig sind. Kranken, verletzten oder schwangeren 
Strafgefangenen ist nahezulegen, für ihre ärztliche Betreuung nach der 
Entlassung Vorsorge zu treffen. Die Bemühungen der Strafgefangenen sind im 

(2) Den Strafgefangenen ist erforderlichenfalls nahezulegen, rechtzeitig 
Vorsorge dafür zu treffen, daß sie nach ihrer Entlassung eine geeignete 
Unterkunft sowie einen redlichen Erwerb finden und bei der Entlassung über eine 
ordentliche Bekleidung und über die Mittel verfügen, die für die Zureise zu ihrem 
künftigen Aufenthaltsort und ihren Unterhalt in der ersten Zeit nach der 
Entlassung notwendig sind. Kranken, verletzten oder schwangeren 
Strafgefangenen ist nahezulegen, für ihre ärztliche Betreuung nach der Entlassung 
Vorsorge zu treffen. Die Bemühungen der Strafgefangenen sind im 
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Zusammenwirken mit den Landesarbeitsämtern sowie mit den öffentlichen und 
privaten Fürsorgestellen mit Rat und Tat zu unterstützen. 

Zusammenwirken mit den Landesarbeitsämtern sowie mit den öffentlichen und 
privaten Fürsorgestellen mit Rat und Tat zu unterstützen. Zu diesem Zweck 
können die Vollzugsbehörden die erforderlichen (§ 38 DSG) oder unbedingt 
erforderlichen (§ 39 DSG) personenbezogenen Daten der Strafgefangenen an die 
genannten Behörden und Stellen übermitteln. 

(3) … (3) … 
Ausgang Ausgang 

§ 147. (1) bis (3) … § 147. (1) bis (3) … 
(4) Die Entscheidung über die Nichteinrechnung der Zeit des Ausganges 

oder der außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§ 99 Abs. 4) 
steht dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 Z 3a). 

(4) Die Entscheidung über die Nichteinrechnung der Zeit des Ausganges 
oder der außerhalb der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§ 99 Abs. 4) 
obliegt der Vollzugsbehörde erster Instanz. 

Vierter Abschnitt Vierter Abschnitt 
VOLLZUG VON FREIHEITSSTRAFEN, DEREN STRAFZEIT 

ACHTZEHN MONATE NICHT ÜBERSTEIGT 
VOLLZUG VON FREIHEITSSTRAFEN, DEREN STRAFZEIT 

ACHTZEHN MONATE NICHT ÜBERSTEIGT 

Allgemeine Vorschrift Allgemeine Vorschrift 
§ 153. Für den Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn 

Monate nicht übersteigt, gelten die §§ 131 bis 133a und 147 bis 152b dem Sinne 
nach, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

§ 153. (1) Für den Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn 
Monate nicht übersteigt, gelten die §§ 131 bis 133b und 147 bis 152b dem Sinne 
nach, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

 (2) Für den Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit drei Monate 
übersteigt, gilt § 135 Abs. 1 bis 3 sinngemäß. 

Besonderheiten des Strafvollzuges Besonderheiten des Strafvollzuges 
§ 154. (1) Eine ärztliche Untersuchung der Strafgefangenen bei der 

Aufnahme oder alsbald danach hat unbeschadet des § 68 zu unterbleiben, wenn 
die Strafzeit zwei Wochen nicht übersteigt. 

§ 154. Strafgefangene, an denen Freiheitsstrafen vollzogen werden, deren 
Strafzeit mehr als drei Monate beträgt, sind auf ihre Entlassung im Sinne des 
§ 146 vorzubereiten. 

(2) Strafgefangene, an denen Freiheitsstrafen vollzogen werden, deren 
Strafzeit mehr als drei Monate beträgt, sind auf ihre Entlassung im Sinne des 
§ 146 vorzubereiten. 
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FÜNFTER ABSCHNITT FÜNFTER ABSCHNITT 
Strafvollzug durch elektronisch überwachten Hausarrest Strafvollzug durch elektronisch überwachten Hausarrest 

Grundsätze des Strafvollzugs durch elektronisch überwachten Hausarrest Grundsätze des Strafvollzugs durch elektronisch überwachten Hausarrest 
§ 156b. (1) … § 156b. (1) … 
(2) Die Bedingungen sollen eine den Zwecken des Strafvollzugs dienende 

Lebensführung sicherstellen und insbesondere die in der Unterkunft zu 
verbringenden Zeiten sowie die Beschäftigungszeiten, welche tunlichst der 
Normalarbeitszeit zu entsprechen haben, festlegen. Der Bundesminister für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz ist ermächtigt, durch 
Verordnung Richtlinien für die Gestaltung der Bedingungen der Lebensführung 
außerhalb der Anstalt sowie über die Art und die Durchführung der 
elektronischen Überwachung, einschließlich der Festlegung jener 
Justizanstalten, die über Einrichtungen zur elektronischen Aufsicht zu verfügen 
haben, zu erlassen. 

(2) Die Bedingungen sollen eine den Zwecken des Strafvollzugs dienende 
Lebensführung sicherstellen und insbesondere die in der Unterkunft zu 
verbringenden Zeiten sowie die Beschäftigungszeiten, welche tunlichst der 
Normalarbeitszeit zu entsprechen haben, festlegen. Der Bundesminister für Justiz 
ist ermächtigt, durch Verordnung Richtlinien für die Gestaltung der Bedingungen 
der Lebensführung außerhalb der Anstalt sowie über die Art und die 
Durchführung der elektronischen Überwachung, einschließlich der Festlegung 
jener Justizanstalten, die über Einrichtungen zur elektronischen Aufsicht zu 
verfügen haben, zu erlassen. 

(3) Der Strafgefangene hat die mit Verordnung des Bundesministers für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz festzusetzenden Kosten des 
elektronischen Hausarrests zu ersetzen. Diese Verpflichtung entfällt, soweit 
durch ihre Erfüllung der zu einer einfachen Lebensführung notwendige 
Unterhalt des Strafgefangenen und der Personen, zu deren Unterhalt er 
verpflichtet ist, gefährdet wäre. Die Kosten sind monatlich im Nachhinein bis 
zum Fünften des Folgemonats zu entrichten. Die Verpflichtung zum 
Kostenersatz bildet einen gesonderten Ausspruch der Bewilligung (§ 156d 
Abs. 2). 

(3) Der Strafgefangene hat die mit Verordnung des Bundesministers für 
Justiz festzusetzenden Kosten des elektronischen Hausarrests zu ersetzen. Diese 
Verpflichtung entfällt, soweit durch ihre Erfüllung der zu einer einfachen 
Lebensführung notwendige Unterhalt des Strafgefangenen und der Personen, zu 
deren Unterhalt er verpflichtet ist, gefährdet wäre. Die Kosten sind monatlich im 
Nachhinein bis zum Fünften des Folgemonats zu entrichten. Die Verpflichtung 
zum Kostenersatz bildet einen gesonderten Ausspruch der Bewilligung (§ 156d 
Abs. 2). 
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VIERTER TEIL VIERTER TEIL 
Vollzug der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 

Maßnahmen 
Vollzug der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 

Maßnahmen 

Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt 
Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum 

Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 
§ 167. (1) Soweit die §§ 164 bis 166 nichts anderes bestimmen, gelten die 

§§ 20 bis 129, 131 bis 135, 146 bis 150 und 152 dem Sinne nach. Eine 
Anhörung des Untergebrachten durch das Gericht vor der Entscheidung über die 
bedingte Entlassung (§ 152a) hat mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren 
stattzufinden. 

§ 167. (1) Soweit die §§ 164 bis 166 nichts anderes bestimmen, gelten die 
§§ 20 bis 126, 127 mit Ausnahme des Abs. 2a, 128, 129, 131 bis 133, 134, 135, 
146 bis 150, 152 und 152b dem Sinne nach. Eine Anhörung des Untergebrachten 
durch das Gericht vor der Entscheidung über die bedingte Entlassung (§ 152a) hat 
mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren stattzufinden. 

(2) ... (2) … 
Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 

§ 170. Soweit die §§ 168 und 169 nichts anderes bestimmen, gelten die 
§§ 20 bis 129, 131 bis 135, 144 bis 150 und 152 dem Sinne nach. Eine 
Anhörung des Untergebrachten durch das Gericht vor der Entscheidung über die 
bedingte Entlassung (§ 152a) hat mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren 
stattzufinden. 

§ 170. Soweit die §§ 168 und 169 nichts anderes bestimmen, gelten die 
§§ 20 bis 126, 127 mit Ausnahme des Abs. 2a, 128, 129, 131 bis 133, 134, 135, 
146 bis 150, 152 und 152b dem Sinne nach. Eine Anhörung des Untergebrachten 
durch das Gericht vor der Entscheidung über die bedingte Entlassung (§ 152a) hat 
mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren stattzufinden. 

Fünfter Abschnitt Fünfter Abschnitt 
UNTERBRINGUNG IN EINER ANSTALT FÜR GEFÄHRLICHE 

RÜCKFALLSTÄTER 
UNTERBRINGUNG IN EINER ANSTALT FÜR GEFÄHRLICHE 

RÜCKFALLSTÄTER 

Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 
§ 178. Soweit die §§ 171 bis 177 nichts anderes bestimmen, gelten die 

§§ 20 bis 98, 100 bis 129, 131 bis 135, 144 bis 150 und 152 dem Sinne nach. 
Eine Anhörung des Untergebrachten durch das Gericht vor der Entscheidung 
über die bedingte Entlassung (§ 152a) hat mindestens einmal innerhalb von 
zwei Jahren stattzufinden. 

§ 178. Soweit die §§ 171 bis 177 nichts anderes bestimmen, gelten die §§ 20 
bis 98, 100 bis 126, 127 mit Ausnahme des Abs. 2a, 128, 129, 131 bis 133, 134, 
135, 144 bis 150, 152 und 152b dem Sinne nach. Eine Anhörung des 
Untergebrachten durch das Gericht vor der Entscheidung über die bedingte 
Entlassung (§ 152a) hat mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren 
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stattzufinden. 

FÜNFTER TEIL FÜNFTER TEIL 
Verfahren nach bedingter Entlassung Verfahren nach bedingter Entlassung 

Ärztliche Nachbetreuung Ärztliche Nachbetreuung 
§ 179a. (1) Einem Rechtsbrecher, der bedingt entlassen wird, kann die 

Weisung, sich weiterhin einer Entwöhnungsbehandlung, einer 
psychotherapeutischen oder einer medizinischen Behandlung zu unterziehen 
(§ 51 Abs. 3 StGB) oder in einer sozialtherapeutischen Wohneinrichtung 
Aufenthalt zu nehmen (§ 51 Abs. 2 StGB), auch mit der Maßgabe erteilt 
werden, dass die Behandlung oder die sozialtherapeutische Betreuung für den 
Verurteilten unentgeltlich durch eine Forensische Ambulanz, durch eine 
sozialtherapeutische Wohneinrichtung, durch einen Psychotherapeuten oder 
durch einen Arzt durchgeführt wird, die oder der sich zur Durchführung solcher 
Behandlungen und Betreuungen dem Bundesministerium für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz gegenüber verpflichtet hat. Die 
Durchführung einer solchen Behandlung oder Betreuung schließt 
erforderlichenfalls unbeschadet des § 3 des Ärztegesetzes 1998, BGBl. Nr. 169, 
ihre Unterstützung durch andere hiefür geeignete Personen ein, die sich hiezu in 
gleicher Weise verpflichtet haben. 

§ 179a. (1) Einem Rechtsbrecher, der bedingt entlassen wird, kann die 
Weisung, sich weiterhin einer Entwöhnungsbehandlung, einer 
psychotherapeutischen oder einer medizinischen Behandlung zu unterziehen (§ 51 
Abs. 3 StGB) oder in einer sozialtherapeutischen Wohneinrichtung Aufenthalt zu 
nehmen (§ 51 Abs. 2 StGB), auch mit der Maßgabe erteilt werden, dass die 
Behandlung oder die sozialtherapeutische Betreuung für den Verurteilten 
unentgeltlich durch eine Forensische Ambulanz, durch eine sozialtherapeutische 
Wohneinrichtung, durch einen Psychotherapeuten oder durch einen Arzt 
durchgeführt wird, die oder der sich zur Durchführung solcher Behandlungen und 
Betreuungen dem Bundesministerium für Justiz gegenüber verpflichtet hat. Die 
Durchführung einer solchen Behandlung oder Betreuung schließt 
erforderlichenfalls unbeschadet des § 3 des Ärztegesetzes 1998, BGBl. Nr. 169, 
ihre Unterstützung durch andere hiefür geeignete Personen ein, die sich hiezu in 
gleicher Weise verpflichtet haben. 

(2) … (2) … 
(3) Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz kann mit gemeinnützigen therapeutischen Einrichtungen oder 
Vereinigungen über die Höhe der nach Abs. 2 vom Bund zu übernehmenden 
Kosten Verträge nach bürgerlichem Recht abschließen. Die Vereinbarung von 
verbindlichen Pauschalbeträgen ist zulässig. Der Bundesminister für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz kann die Grundsätze der 
Pauschalierung mit Verordnung festlegen. Dabei ist insbesondere das 
Betreuungsangebot der gemeinnützigen therapeutischen Einrichtung oder 
Vereinigung zu berücksichtigen. 

(3) Der Bundesminister für Justiz kann mit gemeinnützigen therapeutischen 
Einrichtungen oder Vereinigungen über die Höhe der nach Abs. 2 vom Bund zu 
übernehmenden Kosten Verträge nach bürgerlichem Recht abschließen. Die 
Vereinbarung von verbindlichen Pauschalbeträgen ist zulässig. Der 
Bundesminister für Justiz kann die Grundsätze der Pauschalierung mit 
Verordnung festlegen. Dabei ist insbesondere das Betreuungsangebot der 
gemeinnützigen therapeutischen Einrichtung oder Vereinigung zu 
berücksichtigen. 
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SIEBENTER TEIL SIEBENTER TEIL 
Vollziehung Vollziehung 

§ 182. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz betraut. Der 
Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz hat bei der 
Vollziehung der §§ 44 bis 55, 66 bis 84 und 164 bis 170 das Einvernehmen mit 
der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
zu pflegen.  

§ 182. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Justiz betraut. Der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz hat bei der Vollziehung der §§ 44 bis 55, 66 bis 84 und 164 bis 170 das 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz zu pflegen.  

 

Artikel 2 (Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 1988) 
Jugendgerichtsgesetz 1988 Jugendgerichtsgesetz 1988 

Kosten des Strafverfahrens Kosten des Strafverfahrens 
§ 45. (1) und (2) … § 45. (1) und (2) … 

 (3) Die durch eine Ton- und Bildaufnahme einer Vernehmung (§ 36a Abs. 2), 
eine medizinische Untersuchung (§ 37a) sowie durch Jugenderhebungen (§§ 43, 
48 Z 2) verursachten Kosten sind bei der Bemessung der Kosten eines 
Strafverfahrens sowie des Pauschalkostenbeitrages (§§ 381, 388 StPO) nicht zu 
berücksichtigen. 

Aufschub des Strafvollzuges, um den Abschluß einer Berufsausbildung zu 
ermöglichen 

Aufschub des Strafvollzuges, um den Abschluß einer Berufsausbildung zu 
ermöglichen 

§ 52. Einem Jugendlichen oder einem Erwachsenen vor Vollendung des 
einundzwanzigsten Lebensjahres ist unter den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 6 des Strafvollzugsgesetzes- StVG, BGBl. Nr. 144/1969, ein Aufschub des 
Vollzuges einer Freiheitsstrafe, deren Ausmaß drei Jahre nicht übersteigt, zur 
Förderung des späteren Fortkommens (§ 6 Abs. 1 Z 2 lit. a StVG) auch für die 
Dauer von mehr als einem Jahr zu gestatten, wenn dies notwendig ist, um dem 
Verurteilten den Abschluss seiner Berufsausbildung zu ermöglichen. Für die 
Dauer des Aufschubes kann Bewährungshilfe angeordnet werden. 

§ 52. Einem Jugendlichen oder einem Erwachsenen vor Vollendung des 
einundzwanzigsten Lebensjahres ist unter den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 6 des Strafvollzugsgesetzes- StVG, BGBl. Nr. 144/1969, ein Aufschub des 
Vollzuges einer Freiheitsstrafe, deren Ausmaß drei Jahre nicht übersteigt, zur 
Förderung des späteren Fortkommens (§ 6 Abs. 1 Z 2 StVG) auch für die Dauer 
von mehr als einem Jahr zu gestatten, wenn dies notwendig ist, um dem 
Verurteilten den Abschluss seiner Berufsausbildung zu ermöglichen. Für die 
Dauer des Aufschubes kann Bewährungshilfe angeordnet werden. 

Behandlung jugendlicher Strafgefangener Behandlung jugendlicher Strafgefangener 
§ 58. (1) bis (8) … § 58. (1) bis (8) … 
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(9) Die Ordnungsstrafe des Hausarrestes darf nur für die Dauer von 

höchstens einer Woche verhängt werden. 
(9) Die Ordnungsstrafe des Hausarrests darf über jugendliche 

Strafgefangene nicht verhängt werden. 
(10) … (10) … 

 


